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Die wesentlichen Änderungen im Bereich der
Sozialhilfe (HLU) seit 1982

1982
2. Haushaltsstrukturgesetz
 Bei vorübergehender Notlage können lfd. Geld-

leistungen zum Lebensunterhalt künftig auch le-
diglich als Darlehen gewährt werden (bis dahin:
Zuschuss).

 Die Zumutbarkeitsanforderungen bei den Vor-
schriften über die Arbeitspflicht werden aus-
drücklich über die entsprechenden Anforderun-
gen des AFG hinaus verschärft.

 Bei Gewährung einmaliger Leistungen zum Le-
bensunterhalt kann das Einkommen des Hilfe-
empfängers (sowie seines nicht dauernd getrennt
lebenden Ehegatten bzw. - bei minderjährigen
unverheirateten Kindern - das Einkommen der El-
tern) innerhalb eines Zeitraums von bis zu 6 Mo-
naten nach der Gewährung der einmaligen Leis-
tung herangezogen werden (Rückzahlungs-
pflicht).

 Festschreibung des Lohnabstandsgebots, das bei
der Festsetzung der Regelsätze zu beachten ist,
im Gesetz selbst (bisher: Regelsatz-Verordnung).

 Gesetzliche Festschreibung der Regelsatzanpas-
sung ("Deckelung") für die Jahre 1982 und 1983
auf jeweils 3 vH.

 Kürzung der Mehrbedarfszuschläge von 30 vH auf
20 vH (Ältere ab 65 Jahre, Erwerbsunfähige so-
wie Schwangere und Alleinerziehende mit zwei
oder drei Kindern unter 16 Jahren) bzw. von 50
vH auf 40 vH (Alleinerziehende mit vier oder
mehr Kindern) des maßgebenden Regelsatzes,
soweit nicht ein abweichender (bisher: höherer)
Bedarf besteht. So erhalten z.B. werdende Mütter
erst vom Beginn des 6. Schwangerschaftsmonats
an den auf 20 vH gesenkten Mehrbedarfszuschlag
(bis dahin schon vom Beginn der Schwanger-
schaft an).

 Beseitigung des Anspruchs auf Hilfe zum Lebens-
unterhalt für Auszubildende, deren Ausbildung im
Rahmen des BAFöG oder des AFG dem Grunde
nach förderungsfähig ist (Ausnahmen nur in be-
sonderen Härtefällen).

 Weitgehende Einschränkung des Sozialhilfean-
spruchs für Asylsuchende - Beschränkung der
Sozialhilfe auf HLU, Hilfegewährung in Form von
Sachleistungen, Beschränkung von Geldleistun-
gen auf das zum Lebensunterhalt Unerlässliche.

1983
Haushaltsbegleitgesetz 1983
 Verschiebung der Regelsatzanpassung um ein

halbes Jahr vom 1. Januar auf den 1. Juli.
 Herabsetzung der Regelsatzanpassung ("Decke-

lung") von 3 vH auf 2 vH für die Zeit von Juli
1983 bis Juni 1984.

1984
Haushaltsbegleitgesetz 1984
 Deckelung der Regelsatzanpassung für die Zeit

von Juli 1984 bis Juni 1985 auf die zu erwartende
Erhöhung der Lebenshaltungskosten.

 Die Hilfegewährung an Asylsuchende (Sachleis-
tungen) kann auch durch Aushändigung von
Wertgutscheinen erfolgen.

1985
4. Gesetz zur Änderung des BSHG
 Einige Mehrbedarfstatbestände erfahren Verbes-

serungen: ab Juli 1985 erhalten ältere Personen
bereits ab vollendetem 60. Lebensjahr (bisher:
65. Lebensjahr) sowie Alleinerziehende mit einem
Kind unter 7 Jahre (bisher: zwei oder drei Kinder
unter 16 Jahre) den 20%igen Mehrbedarfszu-
schlag.

 Die Deckelung der Regelsatzerhöhung wird auf-
gehoben.

1985 (Juli)
 Ein neues Bemessungsschema ("Alternatives Wa-

renkorbmodell") führte in den einzelnen Bundes-
ländern zu einer Strukturverbesserung der Re-
gelsätze in Höhe von zwischen 4 vH und 7 vH.

1990 (Juli)
Änderung der Regelsatzverordnung
 Die Altersklassen für die abgeleiteten Regelsätze

werden neu strukturiert; dies führt zur Besser-
stellung von Haushaltsangehörigen im 15. Le-
bensjahr und zu Verschlechterungen für Haus-
haltsangehörige vom 12. bis zum vollendeten 14.
Lebensjahr sowie vom 19. bis zum vollendeten
21. Lebensjahr.

 Der abgeleitete Regelsatz für Kinder unter 7 Jah-
re wird von 45% des Eck-Regelsatzes auf 50%
(bei Alleinerziehenden: 55%) erhöht.

 Für Alleinstehende vom Beginn des 19. bis zur
Vollendung des 25. Lebensjahres kann der Re-
gelbedarf auf 90% des Eck-Regelsatzes festge-
legt werden (diese Möglichkeit wurde im Oktober
1991 wieder aufgehoben).

1990 bis 1992
Einführung des Statistik-Modells bei der Bemes-
sung der Regelsätze
 Die Festsetzung der Regelsätze richtet sich seit

Juli 1990 nicht mehr nach dem (alternativen)
Warenkorb-Modell, sondern nach dem neu einge-
führten "Statistik-Modell". Dies führte auf der Ba-
sis des Jahres 1988 zu einer Erhöhung des Eck-
Regelsatzes von rund 20 DM monatlich - die An-
passung wurde in drei Stufen von Juli 1990 bis
Juli 1992 vollzogen.

1990
Vertrag über die Schaffung einer Währungs-,
Wirtschafts- und Sozialunion bzw. Sozialhilfege-
setz (DDR)
 Mit Inkrafttreten des 1. Staatsvertrages (Wirt-

schafts-, Währungs- und Sozialunion) führte die
DDR zum 1. Juli 1990 ein dem BSHG in der
Struktur vergleichbares Sozialhilfesystem ein.
Das DDR-Sozialhilfegesetz sah gegenüber dem
BSHG allerdings eine Reihe von Einschränkungen
vor - insbesondere im Bereich der HBL.

1990
Vertrag zwischen der BRD und der DDR über die
Herstellung der Einheit Deutschlands
 Der Einigungsvertrag sieht zum 1. Januar 1991

die Übertragung des BSHG auf die neuen Bun-
desländer vor - allerdings in modifizierter Form.

 Der Eck-Regelsatz wird für die neuen Länder und
die östlichen Bezirke Berlins einheitlich auf 400
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DM festgelegt. Berlin macht allerdings zum
2.1.1991 von der Option Gebrauch, diese "De-
ckelung" nach oben zu durchbrechen und legt für
die östlichen Bezirke den Eck-Regelsatz auf 447
DM fest - der Betrag entspricht dem rechneri-
schen Durchschnitt der alten Länder einschließ-
lich Berlin (West).

 Mehrbedarfszuschläge von 20 vH für erwerbsun-
fähige und ältere SozialhilfeempfängerInnen wer-
den in den neuen Ländern nicht gezahlt.

1992
Schwangeren- und Familienhilfegesetz
 Statt ab 6. Schwangerschaftsmonat erhalten

werdende Mütter seit August den 20%igen Mehr-
bedarfszuschlag bereits ab der 13. Schwanger-
schaftswoche.

 Der Mehrbedarfszuschlag für Alleinerziehende
wird erhöht:
- bei einem Kind unter 7 Jahren bzw. 2 oder 3

Kindern unter 16 Jahren von 20% auf 40%,
- bei 4 oder mehr Kindern von 40% auf 60%
des maßgebenden Regelsatzes.

1993 (Juli)
Gesetz zur Umsetzung des Föderalen Konsoli-
dierungsprogramms - FKPG
 Die Vergabe von Darlehen - seit 1982 bei lfd.

Geldleistungen zum Lebensunterhalt möglich,
soweit sie voraussichtlich nur für kurze Dauer er-
forderlich sind - kann auch an mehrere Haus-
haltsmitglieder gemeinsam erfolgen, so dass je-
des einzelne Mitglied gesamtschuldnerisch für die
Rückzahlung der vollen Darlehenssumme haftet.

 Die Beschaffung des Lebensunterhalts kann nicht
mehr nur durch Arbeit, sondern (insbesondere
bei jungen Menschen) auch durch sog. Arbeitsge-
legenheiten verlangt werden.

 Die Sozialhilfeträger sollen darauf hinwirken,
dass die Träger der Jugendhilfe Tagesbetreu-
ungsplätze vorrangig für Kinder von Alleinerzie-
henden bereitstellen - so dass diese nicht mehr
durch Kinderbetreuungspflichten an einer Ar-
beitsaufnahme gehindert sind.

 Bei der Schaffung von Arbeitsgelegenheiten muss
das Zusätzlichkeits-Erfordernis im begründeten
Einzelfall nicht mehr vorliegen.

 Der Sozialhilfeträger kann künftig bei Maßnah-
men der Hilfe zur Arbeit (HzA) über anteilige
Lohnkosten hinaus auch Regie- oder spezielle
Personalkosten (z.B. bei Beschäftigungsgesell-
schaften) übernehmen und Einarbeitungszu-
schüsse z.B. an gewerbliche ArbGeb leisten.

 Besondere Arbeitsgelegenheiten sollen insbeson-
dere auch zur Prüfung der Arbeitsbereitschaft ge-
schaffen werden.

 Die Bundesregierung kann durch Rechtsverord-
nung Näheres über Inhalt, Umfang, Pauschalie-
rung und Gewährung einmaliger Leistungen zum
Lebensunterhalt regeln.

 Die Festsetzung der Regelsätze erfolgt jeweils
zum 1. Juli für die nächsten beiden Halbjahre -
unter Berücksichtigung der tatsächlichen Lebens-
haltungskosten und regionaler Unterschiede. Die
Regelsätze können also halbjährlich festgelegt
werden - bei einer insgesamt 2%igen Erhöhung
z.B. je Halbjahr plus 1%-Punkt. Im Durchschnitt
des Regelsatzjahres entspricht dies einer tatsäch-
lichen Erhöhung von nur 1,5 %.

 Die Anpassung der Regelsätze wird gedeckelt; sie
erhöhen sich
- vom 1.7.1993 - 30.6.1994 halbjährlich um

insgesamt 2%,

- vom 1.7.1994 - 30.6.1995 halbjährlich um
insgesamt 3%,

- vom 1.7.1995 - 30.6.1996 um insgesamt
höchstens 3%.

 Zwingend festgeschrieben wird das Lohnab-
standsgebot für Haushaltsgemeinschaften mit
vier oder mehr Personen. In diesen Fällen müs-
sen die Regelsätze zusammen mit den durch-
schnittlichen Kosten für Unterkunft und Heizung
und unter Berücksichtigung des für Erwerbstätige
nach Paragraph 76 Abs. 2a vom Einkommen ab-
setzbaren Betrages (vormals: Mehrbedarfszu-
schlag für Erwerbstätige) unter den durchschnitt-
lichen Nettoarbeitsentgelten unterer Lohn- und
Gehaltsgruppen zuzüglich Kindergeld und Wohn-
geld bleiben.

 Der 20%ige Mehrbedarfszuschlag für ältere Per-
sonen wird statt vom vollendeten 60. erst vom
vollendeten 65. Lebensjahr an gezahlt.

 Der Mehrbedarfszuschlag für Erwerbstätige in
"angemessener Höhe" wird gestrichen. - Statt
dessen wird von dem auf den Sozialhilfebedarf
anzurechnenden Einkommen ein Betrag in "an-
gemessener Höhe" abgesetzt (anrechnungsfreier
Einkommensbetrag). Gleiches gilt für den Mehr-
bedarfszuschlag für erwerbstätige Blinde und Be-
hinderte.

 Der Mehrbedarf für Tuberkulosekranke wird ge-
strichen.

 Keinen Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt
hat künftig auch derjenige, der sich weigert, zu-
mutbare Arbeitsgelegenheiten anzunehmen.

 Statt "kann", "soll" die Hilfe bis auf das zum Le-
bensunterhalt Unerlässliche eingeschränkt wer-
den in den bereits bisher im BSHG festgeschrie-
benen Fällen fortgesetzten unwirtschaftlichen
Verhaltens oder der absichtlichen Minderung von
Einkommen oder Vermögen zum Zwecke der
Gewährung oder Erhöhung von Sozialhilfe. Diese
Einschränkung der HLU soll jeweils für bis zu 12
Wochen vorgenommen werden bei Hilfeempfän-
gerInnen, denen gegenüber das Arbeitsamt eine
Sperrzeit nach Paragraph 119 AFG verhängt hat
und deren Anspruch auf AFG-Leistungen ruht o-
der erloschen ist. Analoges gilt für Personen, die
nicht im Leistungsbezug der Bundesanstalt für
Arbeit sind.

 Der Sozialhilfeträger kann die Hilfe auf das zum
Lebensunterhalt Unerlässliche aufrechnen mit
Ansprüchen auf Erstattung oder auf Schadenser-
satz.

 Den Sozialhilfeträgern werden umfangreiche
Möglichkeiten zur Überprüfung von Hilfeempfän-
gern ("Missbrauchsbekämpfung") eingeräumt.

1993 (November)
Asylbewerberleistungsgesetz - AsylbLG
Der Berechtigtenkreis des AsylbLG erhält keine Leis-
tungen mehr nach dem BSHG. Grundprinzipien der
Sozialhilfe sind für diese Personengruppen damit au-
ßer Kraft gesetzt - so u.a. das Ziel der Sicherung ei-
nes menschenwürdigen Lebens und die Orientierung
von Art, Form und Maß der Hilfe an der Besonderheit
des Einzelfalles.
 Asylsuchende im ersten Jahr ihres Aufenthalts

und sonstige zur Ausreise verpflichtete Ausländer
(keine Duldung) sowie Ehepartner und minder-
jährige Kinder der beiden genannten Personen-
gruppen erhalten gekürzte Sachleistungen und
Taschengeld.
An Grundleistungen werden gewährt:
- Sachleistungen für den notwendigen Bedarf

an Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Ge-
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sundheits- und Körperpflege und Gebrauchs-
und Verbrauchsgüter des Haushalts. Nur in
besonderen Ausnahmefällen (etwa: Unter-
bringung außerhalb von Aufnahmeeinrich-
tungen) können anstelle von Sachleistungen
Leistungen in Form von Wertgutscheinen er-
bracht werden. Nur wenn besondere Um-
stände auch dem entgegenstehen, können
ausnahmsweise Geldleistungen gewährt
werden. Ihr Wert beträgt monatlich
- 360 DM für den Haushaltsvorstand,
- 220 DM für Haushaltsangehörige unter 7

Jahre und
- 310 DM für Haushaltsangehörige im Al-

ter von 7 und mehr Jahren
zuzüglich der notwendigen Kosten für Unter-
kunft, Heizung und Hausrat.

- Ein Geldbetrag zur Deckung persönlicher Be-
dürfnisse des täglichen Lebens (Taschengeld)
- gestaffelt nach zwei Altersgruppen: a) für
unter 14-Jährige 40 DM/Monat und b) für
Personen ab 14 Jahre 80 DM/Monat.

 Ärztliche und zahnärztliche Versorgung (ein-
schließlich der Versorgung mit Arznei- und Ver-
bandmitteln) wird nur zur Behandlung akuter Er-
krankungen und Schmerzzuständen gewährt.
Versorgung mit Zahnersatz erfolgt nur in medizi-
nisch unaufschiebbaren Einzelfällen. - Die freie
Arztwahl wird abgeschafft.

 Arbeitsfähige, nicht erwerbstätige Leistungsbe-
rechtigte, die nicht mehr im schulpflichtigen Alter
sind, sind zur Wahrnehmung einer zur Verfügung
gestellten Arbeitsgelegenheit (Aufwandsentschä-
digung: 2 DM/Stunde) verpflichtet - bei Ableh-
nung kann das Taschengeld gekürzt werden.

 Arbeitsgelegenheiten in Aufnahmeeinrichtungen
oder in vergleichbaren Einrichtungen - insbeson-
dere zur Aufrechterhaltung und Betreibung der
Einrichtung - müssen nicht gemeinnützig und zu-
sätzlich sein.

 Eventuell verfügbares Einkommen und Vermögen
muss vor Eintritt der Leistungen aufgebraucht
werden. Nicht anzurechnen sind lediglich die Ar-
beitsgelegenheits-Aufwandsentschädigung und
ein Freibetrag für eventuelles Arbeitseinkommen
(25% des Entgelts) - allerdings maximal 264 DM
(60% von 360DM + 80 DM) für den Haushalts-
vorstand bzw. 234 DM für einen Haushaltsange-
hörigen (60% von 310 DM + 80 DM)

1994
Zweites Gesetz zur Umsetzung des Spar-, Kon-
solidierungs- und Wachstumsprogramms
(2. SKWPG)
 Grundsätzlich sind nunmehr alle Hilfesuchenden,

die keine Arbeit finden, zur Annahme einer für sie
zumutbaren Arbeitsgelegenheit verpflichtet. -
Wer die Annahme verweigert, hat keinen An-
spruch auf HLU.

 Die Anpassung der Regelsätze wird abermals ge-
deckelt; sie können
- vom 1.7.1994 bis 30.6.1995 um bis zu 2%,
- vom 1.7.1995 bis 30.6.1996 um bis zu 2%
angehoben werden, höchstens jedoch jeweils in
Höhe der voraussichtlichen Entwicklung der
durchschnittlichen Nettolohn- und –gehalts-
summe je beschäftigten Arbeitnehmer im alten
Bundesgebiet in den Jahren 1994 und 1995.

 Das seit Mitte 1993 zwingend festgeschriebene
Lohnabstandsgebot bei der Festsetzung der Re-
gelsätze wird (berechnungs-, nicht wirkungsmä-
ßig) begrenzt auf Haushaltsgemeinschaften mit

bis zu fünf (vormals: mit vier oder mehr) Perso-
nen.

1996 (August)
Gesetz zur Reform des Sozialhilferechts
 Anders als bisher wird bei minderjährigen Frau-

en, die im Haushalt ihrer Eltern wohnen und
schwanger sind oder ihr Kind (bis zur Vollendung
seines 6. Lebensjahres) betreuen, das Einkom-
men der Eltern nicht mehr bedarfsmindernd be-
rücksichtigt.

 Künftig soll HLU gewährt werden, wenn sie ge-
rechtfertigt und notwendig ist und ohne sie Woh-
nungslosigkeit einzutreten droht (Übernahme von
Mietschulden; teilweise schon bisherige Praxis).

 Im Einzelfall kann der Sozialhilfeträger auch
durch Zuschüsse an den ArbGeb sowie durch
sonstige geeignete Maßnahmen darauf hinwirken,
dass der Hilfeempfänger Arbeit findet (teilweise
schon bisherige Praxis).

 Nimmt ein Hilfeempfänger eine Tätigkeit auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt auf, kann ihm der So-
zialhilfeträger bis zur Dauer von 6 Monaten einen
monatlichen Zuschuss gewähren. Bei Vollzeiter-
werbstätigkeit kann der Zuschuss im ersten Mo-
nat bis zur Höhe des Eck-Regelsatzes festgesetzt
werden; danach vermindert er sich monatlich.

 Die Anpassung der Regelsätze bleibt gedeckelt;
sie erhöhen sich mit Wirkung vom
- 1.7.1996 um 1% sowie
- 1.7.1997 und 1.7.1998
um jenen Prozentsatz, um den sich jeweils die
Renten aus der GRV in den alten Bundesländern
verändern (ohne Berücksichtigung der Belas-
tungsveränderung bei den Renten, was gleichbe-
deutend ist mit der Veränderung der Nettolöhne
und -gehälter; zum 1.7.1996 wären dies 0,47%
gewesen).

 Ab 1999 hat die Regelsatzbemessung durch die
Länder
- Stand und Entwicklung von Nettoeinkom-

men,
- Verbraucherverhalten und
- Lebenshaltungskosten
von Haushalten in unteren Einkommensgruppen
auf der Datengrundlage der Einkommens- und
Verbrauchsstichprobe des Statistischen Bundes-
amtes zu berücksichtigen.

 Das Lohnabstandsgebot wird weiter verschärft.
Für seine künftige Berechnung maßgeblich ist der
Modell-Haushalt eines Ehepaares mit drei Kin-
dern. Die Regelsatzbemessung hat in diesem Fall
zu gewährleisten, dass die monatliche Summe
aus
- Regelsätzen,
- Durchschnittsbeträgen für Kosten von Unter-

kunft und Heizung sowie
- Durchschnittsbeträgen für einmalige Leistun-

gen und
- unter Berücksichtigung des Absetzbetrages

für Erwerbstätige nach Paragraph 76 Abs. 2a
BSHG

unterhalb der monatlichen Summe aus
- durchschnittlichem Nettoarbeitsentgelt unte-

rer Lohn- und Gehaltsgruppen,
- anteiligen Einmalzahlungen (wie Weihnachts-

/Urlaubsgeld),
- Kindergeld und
- Wohngeld
einer entsprechenden Haushaltsgemeinschaft mit
einem alleinverdienenden Vollzeitbeschäftigten
bleibt. Die Verschärfung des Lohnabstandsgebots
ergibt sich durch die Einbeziehung einmaliger
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Leistungen und sog. Einmalzahlungen in den
rechnerischen Vergleich: Der Anteil der Einmal-
zahlungen am tariflichen Bruttomonatseinkom-
men belief sich bei Erwerbstätigen (1995) im
Schnitt der alten Bundesländer (neuen Bundes-
länder) auf 8,3% (7,5%), während der Anteil
einmaliger Leistungen der Sozialhilfe bei einem
Fünfpersonenhaushalt netto 12,5% (13,9%) des
Regelbedarfs (Regelsatzsumme plus Unterkunfts-
und Heizungskosten) betrug.

 Der 20%ige Mehrbedarfszuschlag für Hilfeemp-
fänger ab vollendetem 65. Lebensjahr oder Er-
werbsunfähige wird für künftige Fälle nur noch
dann gewährt, wenn eine anerkannte Gehbehin-
derung vorliegt.

 Wer sich weigert, sog. zumutbare Arbeit zu leis-
ten oder sog. zumutbare Arbeitsgelegenheiten
(u.a. Gemeinschafts-/Pflichtarbeit) anzunehmen,
dem muss künftig die Hilfe in einem ersten
Schritt um 25% des maßgeblichen Regelsatzes
gekürzt werden. Darüber hinausgehende Kürzun-
gen liegen weiterhin im Ermessen des Sozialhilfe-
trägers.

1998 (August)
Erstes Gesetz zur Änderung des Medizinpro-
duktegesetzes (1. MPG-ÄndG)
 Nimmt ein Hilfeempfänger eine sozialversiche-

rungspflichtige oder selbständige Erwerbstätig-
keit auf, kann ihm der Sozialhilfeträger bis zur
Dauer von 12 Monaten (bisher: 6 Monaten) einen
monatlichen Zuschuss gewähren. Bei Vollzeiter-
werbstätigkeit kann der Zuschuss generell (bis-
her: im ersten Monat) bis zur Höhe des Eck-
Regelsatzes festgesetzt werden; eine degressive
Zuschussgestaltung ist nicht mehr zwingend vor-
geschrieben.

 Eine bis zum 31.12.2002 befristete Experimen-
tierklausel erlaubt zudem ein Abweichen von die-
ser die Dauer bzw. die Höhe des Zuschusses be-
grenzenden Regelung (im Einzelfall oder im
Rahmen von Modellmaßnahmen). Zuschussfähig
ist ausdrücklich auch die Aufnahme einer gering-
fügigen Beschäftigung, wenn sie als Zwischen-
schritt mit dem Ziel einer umfassenderen Er-
werbstätigkeit sinnvoll erscheint, die zur voll-
ständigen Überwindung der Hilfebedürftigkeit
führt.

1999 (Juni)
7. Gesetz zur Änderung des BSHG
 Die Ende Juni endende Übergangsregelung für

die Regelsatzerhöhung wird um zwei Jahre ver-
längert; die Regelsätze erhöhen sich damit zum
1.7.1999 und zum 1.7.2000 um den Prozentsatz,
um den sich die der jeweiligen Rentenanpassung
zugrundeliegenden Nettolöhne des Vorjahres in
den alten Bundesländern verändert haben. Damit
wird auch die Umsetzung des 1996 beschlosse-
nen neuen Bemessungssystems für die Regelsät-
ze entsprechend hinausgeschoben.

2000
Gesetz zur Änderung des Wohngeldgesetzes
und anderer Gesetze
 Zum 1. Juli 2000 und zum 1. Juli 2001 erhöhen

sich die Regelsätze der Sozialhilfe um den Pro-
zentsatz, um den sich der AR in der GRV verän-
dert (Inflationsrate des jeweiligen Vorjahres).

2000
Gesetz zur Familienförderung
 Kindergeld zählt in der Sozialhilfe grundsätzlich

als (bedarfsminderndes) Einkommen; um Eltern
im Sozialhilfebezug nicht von der Kindergelder-
höhung ab dem Jahre 2000 um 20 DM für das
erste und zweite Kind auszuschließen, ist in der
Zeit bis zum 30. Juni 2002 (bis dahin soll ein
neuen Bemessungssystem für die Regelsätze vor-
liegen) für minderjährige, unverheiratete Kinder
ein Betrag in Höhe von 20 DM/Monat bei einem
Kind und von 40 DM/Monat bei zwei oder mehr
Kindern in einem Haushalt vom anrechenbaren
Einkommen abzusetzen (Abzugsbetrag).

2000 (Dezember)
Gesetz zur Verbesserung der Zusammenarbeit
von Arbeitsämtern und Trägern der Sozialhilfe
 Die Verbesserung der Zusammenarbeit wird zu

einer ausdrücklichen Aufgabe der örtlich zustän-
digen AÄ und Träger der Sozialhilfe. Zu diesem
Zweck eröffnet das Gesetz befristete Experimen-
tierklauseln und fördert das BMA befristet bis En-
de 2004 regionale Modellvorhaben.

2002
Zweites Gesetz zur Familienförderung
 Die bis zum 30. Juni 2002 befristete Nichtan-

rechnung der Kindergelderhöhung des Jahres
2000 – 20 DM bei einem Kind, 40 DM bei zwei
und mehr Kindern – als bedarfsminderndes Ein-
kommen bei der HLU wird bis zum 30. Juni 2003
verlängert. Die Kindergelderhöhung des Jahres
2002 um rd. 30 DM für das erste und das zweite
Kind wird demgegenüber bei der HLU-
Bedarfsermittlung in vollem Umfang berücksich-
tigt.

2002 (1. Mai)
Gesetz zur Verlängerung von Übergangsrege-
lungen im BSHG
 Die bis Ende 2002 befristete Öffnungsklausel,

wonach die Träger der Sozialhilfe – in Einzelfällen
oder in Modellvorhaben sowie ohne zeitliche und
betragsmäßige Begrenzung – Zuschüsse an Hil-
feempfänger leisten können, die eine Erwerbstä-
tigkeit aufnehmen, wird bis Ende Juni 2005 ver-
längert.

 Auch in den Jahren 2002, 2003 und 2004 erhö-
hen sich die Regelsätze jeweils zum 1. Juli um
den Vomhundertsatz, um den sich der aktuelle
Rentenwert in der gesetzlichen RV verändert. Der
„Riester-Faktor“ der neuen Rentenanpassungs-
formel wird damit an die Sozialhilfeempfänger
weiter gereicht.

 Die bis zum 30. Juni 2003 befristete Nichtan-
rechnung der Kindergelderhöhung des Jahres
2000 – 20 DM bei einem Kind, 40 DM bei zwei
und mehr Kindern – als bedarfsminderndes Ein-
kommen bei der HLU wird bis zum 30. Juni 2005
verlängert. Zur leichteren Handhabung werden
zudem die sich nach dem Umrechnungskurs er-
gebenden Freibeträge um 2 Cent (auf 10,25 Eu-
ro) bzw. 4 Cent (auf 20,50 Euro) angehoben.

 Staatlich geförderte Altersvorsorgebeiträge sind
(soweit sie den Mindesteigenbeitrag nach § 86
EStG nicht überschreiten) vom (bedarfsmindern-
den) Einkommen des Hilfesuchenden abzuziehen.
Für rentenversicherungspflichtig beschäftigte o-
der (in den ersten 3 Lebensjahren) kindererzie-
hende Sozialhilfeempfänger wird damit der Min-
desteigenbeitrag faktisch von der Sozialhilfe
übernommen.



Arbeitnehmerkammer Bremen Sozialpolitische Chronik - Fürsorge

9

 Zuschüsse zu den Sozialversicherungsbeiträgen
sowie der Kindergeldzuschlag nach dem Sonder-
programm „Mainzer Modell“ werden nicht be-
darfsmindernd auf den Sozialhilfeanspruch ange-
rechnet.

2003
Grundsicherungsgesetz (GSiG)
Zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter (ab 65
Jahre) und bei dauerhafter (von der Arbeitsmarktlage
unabhängiger) voller Erwerbsminderung können Per-
sonen (auch ohne Rentenbezug) mit gewöhnlichem
Aufenthalt in der Bundesrepublik (ausgenommen:
Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG) auf Antrag
ab dem Jahre 2003 bedarfsabhängige Leistungen
nach dem neuen Grundsicherungsgesetz erhalten.
Träger der Grundsicherung sind die Kreise bzw. kreis-
freien Städte.
Die Grundsicherung (als ein der Sozialhilfe vorgela-
gertes System) umfasst (Bedarf):
- den maßgebenden Regelsatz nach BSHG
- zuzüglich 15% des Eckregelsatzes als lfd. auszu-

zahlende Pauschale zur Abgeltung einmaliger
Leistungen; darüber hinausgehender Bedarf
müsste im Rahmen des BSHG geltend gemacht
werden

- die angemessenen tatsächlichen Aufwendungen
für Unterkunft und Heizung

- die Übernahme von KV-/PV-Beiträgen sowie
- den Mehrbedarfszuschlag von 20% des maßge-

benden Regelsatzes (für gehbehinderte Personen
über 65 Jahre bzw. gehbehinderte Erwerbsge-
minderte).

Bei der Bedarfsprüfung bleiben Unterhaltsansprüche
gegenüber Eltern bzw. Kindern unberücksichtigt, so-
fern deren jährliches Gesamteinkommen unter
100.000 Euro liegt; hingegen sind Einkommen und
Vermögen des Antragsberechtigten, seines nicht ge-
trennt lebenden Ehegatten oder des Partners in einer
eheähnlichen Gemeinschaft, die den Bedarf überstei-
gen, zu berücksichtigen.
Die Finanzierung der durch die Sonderregelungen des
GSiG bedingten Mehrausgaben erfolgt aus (Öko-)
Steuermitteln, wobei der Bund den Ländern die
schätzbaren Mehrausgaben durch Übernahme eines
Teils der Wohngeldkosten ausgleicht (ab 2003 jährlich
409 Mio. Euro; dieser Betrag ist alle zwei Jahre zu
überprüfen); die Weitergabe der Mittel an die Träger
der Grundsicherung ist Sache der Länder.

2005
Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in
das Sozialgesetzbuch
Das neue Sozialhilferecht wird als Zwölftes Buch (SGB
XII) in das Sozialgesetzbuch integriert. Aufgegeben
wird auch die bisherige Aufteilung der Leistungen in
Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen
Lebenslagen. Sozialhilfe nach SGB XII erhalten nur
noch nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige, die nicht mit
einem Erwerbsfähigen in Bedarfsgemeinschaft leben
und auch nicht als Personen im Alter von 65 und
mehr Jahren oder dauerhaft voll Erwerbsgeminderte
bei Bedürftigkeit Leistungen nach dem bisherigen
Grundsicherungsgesetz erhalten, das seinerseits in-
haltlich unverändert in das SGB XII (als IV. Kapitel)
integriert wird. Die Grundsicherungsleistungen gelten
als eigenständige Leistungen innerhalb des Sozialhil-
ferechts unverändert weiter, die organisatorische
Trennung zwischen Sozialhilfe und Grundsicherung
wird hingegen aufgegeben. Es gibt keinen »Träger
der Grundsicherung« mehr; für Leistungen der
Grundsicherung ist der örtliche Träger der Sozialhilfe
zuständig. Ansprüche, die Bezieher von Grundsiche-

rungsleistungen gegenüber Eltern und Kinder haben,
gehen nicht auf die Träger der Sozialhilfe über.
 Neue Regelsatzstruktur und Regelsatzhöhe: Die

Regelsätze werden neu festgelegt und enthalten
in pauschalierter Form künftig auch den übergro-
ßen Teil der bisherigen einmaligen Leistungen
(z.B. für Bekleidung und Hausrat). Nicht in den
Regelsatz einbezogen werden: Leistungen für
Miete und Heizung (eine Pauschalierung durch
die Träger der Sozialhilfe wird zugelassen), Erst-
ausstattung für Wohnung und Bekleidung (ein-
schließlich Schwangerschaft und Geburt), Weih-
nachtsbeihilfen, Kosten für mehrtägige Klassen-
fahrten, Beiträge zu den Sozialversicherungen
und Bedarfe in Sonderfällen sowie Mehrbedarfe
(die im übrigen nunmehr allen allein Erziehenden
zugestanden werden). - Inhalt, Bemessung und
Aufbau der Regelsätze werden gesondert in einer
Neufassung der Regelsatzverordnung festgelegt.
Das neue Regelsatzsystem dient auch als Refe-
renzsystem für die Leistungshöhe des Alg II nach
SGB II. – Die Höhe des (Eck-) Regelsatzes für
Haushaltsvorstände und allein Stehende beträgt
monatlich 345 EUR (331 EUR in den neuen Län-
dern), für Haushaltsangehörige bis zum vollende-
ten 14. Lebensjahr beträgt des Regelsatz 60%,
für Haushaltsangehörige ab dem 15. Lebensjahr
80% des Eckregelsatzes. Gegenüber der bisheri-
gen Altersgruppeneinteilung bedeutet dies eine
Verbesserung für bis 7jährige Kinder und eine
Verschlechterung für Kinder im achten bis acht-
zehnten Lebensjahr.

 Die Regelungen zum Bezug von Sozialhilfe für
Deutsche im Ausland werden verschärft. Künftig
erhalten nur noch Angehörige von nicht trans-
portfähigen Personen, Opfer hoheitlicher Gewalt
im Ausland sowie emigrierte Opfer des National-
sozialismus Hilfe im Ausland.

 Für behinderte und pflegebedürftige Menschen
werden trägerübergreifende Persönliche Budgets
geschaffen. Hieraus stehen ihnen regelmäßige
Geldzahlungen zur Verfügung, mit denen sie be-
stimmte Betreuungsleistungen selbst organisie-
ren und bezahlen können. Die neue Leistung wird
im SGB IX verankert und soll bis Ende 2007 er-
probt werden; ab 2008 besteht ein Rechtsan-
spruch. Die Leistungsform des Persönlichen Bud-
gets soll soweit wie möglich die stationäre Be-
treuung vermeiden und damit den Grundsatz
ambulant vor stationär besser umsetzen

 Für Angelegenheiten der Sozialhilfe sind künftig
die Sozialgerichte (bisher: Verwaltungsgerichte)
zuständig. Zudem soll die Bundesregierung bis
zum 30.6.2004 einen Gesetzentwurf vorlegen,
der den Ländern gestattet, die Sozialgerichtsbar-
keit durch besondere Spruchkörper der Verwal-
tungsgerichte und der Oberverwaltungsgerichte
auszuüben. Für die so gebildeten besonderen
Spruchkörper gelten die gerichtsverfassungs-
rechtlichen und verfahrensrechtlichen Vorschrif-
ten des Sozialgerichtsgesetzes. Dadurch soll es
den Ländern ermöglicht werden, Auslastungsun-
terschiede zwischen der Verwaltungs- und der
Sozialgerichtsbarkeit auszugleichen.

2006 (Dezember)
Gesetz zur Änderung des SGB XII und anderer
Gesetze
 Einheitlicher Eckregelsatz für die alten und die

neuen Bundesländer ab 2007
 Für den zu 30% anrechnungsfreien Hinzuver-

dienst durch Erwerbstätigkeit wird eine Kap-
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pungsgrenze (50% des Eckregelsatzes, das sind
z. Zt. 172,50 Euro) eingeführt

 Klar gestellt wird, dass Auszubildende, deren
Ausbildung nach dem BaföG förderungsfähig ist,
nur in Härtefällen Hilfe zum Lebensunterhalt er-
halten

 Ausländer, die eingereist sind, um Sozialhilfe zu
erlangen, oder deren Aufenthaltsrecht sich allein
aus dem Zweck der Arbeitssuche ergibt, sowie
ihre Familienangehörigen haben keinen Anspruch
auf Sozialhilfe

 Eine bei Abschluss des Mietvertrages vom Sozial-
hilfeträger gestellte Mietkaution wird als Darlehen
geleistet

 Lebt der Bezieher eines Alg II-Zuschlags mit ei-
ner Person zusammen, die Anspruch auf Grundsi-
cherungsleistungen im Alter und bei dauerhaft
voller Erwerbsminderung hat, wird der Alg II-
Zuschlag nicht mehr als Einkommen im Rahmen
des SGB XII angerechnet

2007
Erste Verordnung zur Änderung der Regelsatz-
verordnung
 Leben Ehegatten oder Lebenspartner zusammen,

beträgt der Regelsatz jeweils 90% (bisher: 100%
für den Haushaltsvorstand und 80% für dessen
PartnerIn)

 Die Zusammensetzung der für den Eckregelsatz
maßgeblichen Summe der Verbrauchsausgaben
wird an die Ergebnisse der Einkommens- und
Verbrauchsstichprobe 2003 angepasst

2008 (Juli)
Gesetz zur Rentenanpassung 2008
 Der an die Rentenanpassung gekoppelte monatli-

che Eckregelsatz des SGB XII steigt von 347 €
auf 351 €

2009
Gesetz zur Neuregelung des Wohngeldrechts
und zur Änderung des Sozialgesetzbuches
 Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den

Ausgaben der Sozialhilfeträger zum Ausgleich der
Mehrausgaben v.a. für die Grundsicherung im Al-
ter und bei Erwerbsminderung infolge des fakti-
schen Ausschlusses des Unterhaltsrückgriffs in
Höhe von
- 13% (2009),
- 14% (2010),
- 15% (2011) und
- 16% (ab 2012)
der Nettoausgaben des Vorvorjahres. Der auf ein
Land entfallende Anteil der vom Bund zu über-
nehmenden Ausgaben (Länderanteile) entspricht
dessen Anteil an den Nettoausgaben des Vorvor-
jahres.

2009
Familienleistungsgesetz
 Für Schüler allgemeinbildender Schulen und an-

derer Schulen mit dem Ziel des Erwerbs eines
allgemeinbildenden Schulabschlusses wird bis
zum Abschluss der 10. Jahrgangsstufe jeweils zu
Beginn eines Schuljahres eine zusätzliche Leis-
tung für die Schule in Höhe von 100 € erbracht,
wenn ihnen im Monat des ersten Schultages Hilfe
zum Lebensunterhalt geleistet wird

2009
Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und
Stabilität in Deutschland
(»Konjunkturpaket II«) leistungsgesetz
 Erhöhung der Regelsätze für 6- bis 13-jährige

Kinder (von 60% auf 70% des Eck-Regelsatzes)
durch Einführung einer dritten Altersstufe in der
Zeit vom 01.07.2009 bis zum 31.12.2011 (dem
voraussichtlichen Vorliegen der Ergebnisse der
EVS 2008).

2009
Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung
 Schüler einer allgemein– oder (neu) berufsbil-

denden Schule erhalten für jedes Schuljahr (bis-
her: Begrenzung bis zur 10. Jahrgangsstufe) die
zusätzliche Leistung von 100 €. Wegen des Weg-
falls der Begrezung auf die 10. Jahrgangsstufe
und der Einbeziehung berufsbildender Schulen
gilt dies auch für den Fall des Bezugs von Leis-
tungen zur Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung

2011
Haushaltsbegleitgesetz 2011
 Der bisher anrechnungsfreie Betrag des Elternge-

ldes (300 EUR bzw. 150 EUR) wird bei der Er-
mittlung aufstockender Fürsorgeleistungen in vol-
ler Höhe berücksichtigt (geregelt im BEEG). Aus-
nahme: BezieherInnen von Sozialhilfe, die vor
der Geburt erwerbstätig waren, erhalten einen
Elterngeldfreibetrag. In diesen Fällen bleibt das
Elterngeld in Höhe des in den 12 Kalendermona-
ten vor der Geburt durchschnittlich erzielten Er-
werbseinkommens bis zu einem Betrag von ma-
ximal 300 EUR bzw. 150 EUR unberücksichtigt.
Anders als bisher (300 EUR pro Kind) gilt der an-
rechnungsfreie Maximalbetrag künftig auch im
Falle von Mehrlingsgeburten.

2011
Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und
zur Änderung des SGB II und SGB XII
1. Regelbedarfsermittlungsgesetz - RBEG
Das BVerfG hatte in seinem Urteil vom 09.02.2010
die Ermittlung der Höhe der Regelleistungen nach
dem SGB II (nicht dagegen deren Höhe selbst) als
mit dem Grundrecht auf Gewährleistung eines men-
schenwürdigen Existenzminimums für unvereinbar
erklärt; mit dem RBEG reagiert der Gesetzgeber auf
das Urteil und kodifiziert die Regelbedarfsermittlung
zudem per Gesetz (bisher: Verordnung).
 Der Ermittlung der Regelbedarfsstufen (bisher:

Regelsätze) liegen die Verbrauchsausgaben von
(1) Haushalten, in denen eine erwachsene Person
allein lebt (Einpersonenhaushalte) und
(2) Haushalten, in denen Paare mit einem Kind
leben (Familienhaushalte) zu Grunde.
Aus der Referenzgruppe werden jeweils diejeni-
gen Haushalte ausgeschlossen, in denen Leis-
tungsberechtigte lebten, die im Erhebungszeit-
raum (das ist jeweils ein Zeitraum von 3 Mona-
ten) der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
(EVS)
(a) Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII,
(b) Grundsicherung im Alter und bei EM nach
SGB XII,
(c) Alg II nach SGB II oder
(d) Sozialgeld nach SGB II
bezogen haben.
Nicht als Referenzhaushalte ausgeschlossen wer-
den die Haushalte (a) bis (d) hingegen, wenn sie
(auch nur kurzzeitig) im Erhebungszeitraum
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(e) zusätzlich nach SGB II oder SGB XII nicht als
Einkommen berücksichtigtes Erwerbseinkommen,
(f) den befristeten Zuschlag zum Alg II bzw.
(g) Elterngeld bezogen haben oder
(h) Anspruch auf eine Eigenheimzulage hatten.
Begründung: die unter (e) bis (h) aufgeführten
Haushalte lagen mit ihrem verfügbaren Einkom-
men oberhalb des Existenzminimums. – Nicht als
Referenzhaushalte ausgeschlossen werden Haus-
halte, die in verdeckter Armut lebten („Dunkelzif-
fer“).

 Der Abgrenzung der Referenzhaushalte liegen die
nach ihrem Nettoeinkommen geschichteten Ein-
personen- bzw. Familienhaushalte der EVS 2008
zugrunde. Die jeweilige Ausgangsstichprobe um-
fasst mindestens 20% der Gesamtzahl der Ein-
personen- und Familienhaushalte, so dass nach
Herausnahme der Haushalte (a) bis (d) von den
Einpersonenhaushalten die unteren 15% der
Haushalte und bei Familienhaushalten die unte-
ren 20% der Haushalte als Referenzhaushalte
verbleiben. Bei den Einpersonenhaushalten um-
fasste die Auswertung die unteren 22,3%, von
denen 8,6% (wegen Fürsorgebezugs) ausge-
schlossen wurden; die verbleibenden 13,7% ent-
sprechen 15% von 91,4% (= 100% – 8,6%). Bei
den Familienhaushalten umfasste die Auswertung
21,8%, von denen 2,3% ausgeschlossen wurden;
die verbleibenden 19,5% entsprechen 20% von
97,7% (= 100% – 2,3%). Die Summe der mo-
natlichen regelbedarfsrelevanten Verbrauchsaus-
gaben für das Jahr 2008 beträgt im Ergebnis
(1) für Einpersonenhaushalten 361,81 EUR,
(2) für Kinder bis zum vollendeten sechsten Le-
bensjahr 211,69 EUR,
(3) für Kinder vom Beginn des 7. bis zur Vollen-
dung des 14. Lebensjahres 240,32 EUR und
(4) für Jugendliche vom Beginn des 15. bis zur
Vollendung des 18. Lebensjahres 273,62 EUR.
Fortgeschrieben mit dem Mischindex (wobei, an-
ders als in Jahren, in denen keine Neuermittlung
der Regelbedarfe erfolgt, auf die kalenderjährli-
che Veränderungsrate 2009 zu 2008 = + 0,55%
zurück gegriffen wird) sowie unter Auf-
/Abrundung auf volle Euro ergeben sich zum 1.
Juli 2010 in Abhängigkeit von der Regelbedarfs-
stufe (RS) die in der Tabelle ausgewiesenen mo-
natlichen Beträge (die nächste Fortschreibung er-
folgt zum 01.01.2012 statt nach bisherigem
Rhythmus zum 01.07.2011):

 Für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung für
Schülerinnen und Schüler (sowie Kinder in Kin-
dertageseinrichtungen) wird zur Ermittlung der
Mehraufwendungen je Schultag für die ersparten
häuslichen Verbrauchsausgaben für ein Mittages-
sen ein Betrag von einem Euro berücksichtigt
(Eigenanteil). – Der ermittelte Durchschnittsbe-
trag über alle Altersstufen ergibt für die tägliche
Ernährung einen Betrag von 2,98 EUR. Entspre-
chend der Aufteilung des täglichen Ernährungs-
aufwands auf Frühstück, Mittag- und Abendessen
entsprechend der Sachbezugsverordnung ergibt
sich ein Anteil von 39,05% für das Mittagessen.
Dieser Anteil auf die durchschnittlichen täglichen
Verbrauchausgaben für Ernährung übertragen
ergibt einen Betrag für das Mittagessen in Höhe
von 1,16 EUR. Dieser Betrag wird auf 1 EUR ab-
gerundet.

RS Personenkreis
neuer
Betrag
in EUR

in v.H.
der RS

1

alter
Betrag
in EUR

in v.H.
der RS

1

1

alleinstehende oder
alleinerziehende er-
wachsene Leistungs-
berechtigte, die ei-
nen eigenen Haus-
halt führen

364 100 359 100

2

zwei erwachsene
Leistungsberechtig-
te, die als Ehegat-
ten, Lebenspartner,
in eheähnlicher oder
lebenspartner-
schaftsähnlicher
Gemeinschaft einen
gemeinsamen Haus-
halt führen

328 90 323 90

3

erwachsene Leis-
tungsberechtigte,
die weder einen ei-
genen Haushalt füh-
ren, noch als Ehe-
gatten, Lebens-
partner, in eheähnli-
cher oder lebens-
partnerschaftsähnli-
cher Gemeinschaft
einen gemeinsamen
Haushalt führen1

291 80

4

Jugendliche vom Be-
ginn des 15. bis zur
Vollendung des 18.
Lebensjahres

275
76

[79*]
287* 80

5

Kinder vom Beginn
des 7. bis zur Voll-
endung des 14. Le-
bensjahres

242
66

[69*]
251* 70

6
Kinder bis zur Voll-
endung des 6. Le-
bensjahres

213
59

[59*]
215* 60

1 Die RS 3 erfasst z.B. Ältere, die bei ihren Kindern oder dauer-
haft voll Erwerbsgeminderte, die bei ihren Eltern oder Erwach-
sene, die in stationären Einrichtungen leben (SGB XII) sowie
unter 25-jährige Erwachsene, die im Haushalt ihrer Eltern leben
(SGB II).

* Für die Regelbedarfsstufen 4, 5 und 6 gelten weiterhin die
bisherigen Beträge, solange sich durch die Fortschreibung kein
höherer Betrag ergibt (Besitzschutzregelung).

2. Änderung des SGB XII
 Der zur Gewährleistung des Existenzminimums

notwendige Lebensunterhalt wird erweitert um
Bedarfe für Bildung für Schülerinnen und Schüler
sowie für Teilhabe am sozialen und kulturellen
Leben für Kinder und Jugendliche.

 An die Stelle des Begriffs „Regelsatz“ tritt der
Begriff „Regelbedarf“ und an die Stelle des Be-
griffs „Hilfebedürftige“ der Begriff „leistungsbe-
rechtigte Person“. Der gesamte notwendige Le-
bensunterhalt mit Ausnahme v.a. der Mehrbedar-
fe, der einmaligen Bedarfe, der Bedarfe für Bil-
dung und Teilhabe sowie der Kosten der Unter-
kunft und Heizung (KdU) ergibt den monatlichen
Regelbedarf. Dieser ist in Regelbedarfsstufen
(RS) unterteilt, die bei Kindern und Jugendlichen
altersbedingte Unterschiede und bei erwachsenen
Personen deren Anzahl im Haushalt sowie die
Führung eines Haushalts berücksichtigen. So er-
setzt bspw. die RS 1 für alleinlebende und allein-
erziehende Leistungsberechtigte, die einen eige-
nen Haushalt führen, den bisherigen Eckregel-
satz.

 Zur Abdeckung der Bedarfe sind (evtl. länderspe-
zifische) Regelsätze zu zahlen. Der Begriff Regel-
satz bezieht sich somit auf die zu zahlende Leis-
tung und im Unterschied zum bisherigen Recht
nicht mehr auf die Zusammensetzung und Er-
mittlung der Leistungshöhe, da diese vom Regel-
bedarf umfasst ist. Neu aufgenommen wird ein
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Hinweis darauf, dass der Regelsatz einen monat-
lichen Pauschalbetrag zur Bestreitung des Regel-
bedarfs darstellt; die pauschalierten Regelsätze
umfassen also neben den laufenden Bedarfen
auch in unregelmäßigen bzw. in großen Abstän-
den anfallende (einmalige) Bedarfe.

 Die Ermittlung des Regelbedarfs erfolgt künftig
nicht mehr durch Rechtsverordnung sondern
durch Gesetz; das SGB XII bestimmt nur noch
die Grundsätze für die Ermittlung der Regelbe-
darfe, nicht aber deren konkrete Ermittlung. Mit
Vorlage der Ergebnisse einer neuen Einkom-
mens- und Verbrauchsstichprobe (EVS – zuletzt
EVS 2008) muss eine Neuermittlung der Regel-
bedarfe erfolgen (vgl. RBEG).

 Für die Ermittlung der Regelbedarfsstufen beauf-
tragt das BMAS das Statistische Bundesamt mit
Sonderauswertungen auf der Grundlage einer
neuen EVS. Sonderauswertungen zu den Ver-
brauchsausgaben von Haushalten unterer Ein-
kommensgruppen sind zumindest für Haushalte
(Referenzhaushalte) vorzunehmen, in denen nur
eine erwachsene Person lebt (Einpersonenhaus-
halte), sowie für Haushalte, in denen Paare mit
einem Kind leben (Familienhaushalte). Dabei ist
festzulegen, welche Haushalte, die Leistungen
nach SGB II bzw. SGB XII beziehen, nicht als Re-
ferenzhaushalte zu berücksichtigen sind. Für die
Bestimmung des Anteils der Referenzhaushalte
an den jeweiligen Haushalten der Sonderauswer-
tungen ist zu berücksichtigten, dass ein für sta-
tistische Zwecke hinreichend großer Stichproben-
umfang gewährleistet ist. – Die in Sonderauswer-
tungen ausgewiesenen Verbrauchsausgaben der
Referenzhaushalte sind für die Ermittlung der
Regelbedarfsstufen als regelbedarfsrelevant zu
berücksichtigen, soweit sie zur Sicherung des
Existenzminimums notwendig sind und eine ein-
fache Lebensweise ermöglichen, wie sie einkom-
mensschwache Haushalte aufweisen, die ihren
Lebensunterhalts nicht ausschließlich aus Leis-
tungen nach SGB XII oder SGB II bestreiten.
Verbrauchsausgaben sind nicht als regelbedarfs-
relevant zu berücksichtigen, wenn sie bei Leis-
tungsberechtigten nach SGB XII und SGB II nicht
anfallen. Dies sind Einzelpositionen, für die Leis-
tungen nach bundes- oder landesgesetzlichen
Rechtsansprüchen gezahlt werden, sofern diese
Leistungen den Leistungsberechtigten nicht als
Einkommen angerechnet werden. Ebenfalls nicht
als regelbedarfsrelevant zu berücksichtigen sind
Verbrauchsausgaben, soweit sie bei Leistungsbe-
rechtigten nicht anfallen, weil ihnen hierfür in
bundeseinheitlicher Höhe Vergünstigungen einge-
räumt werden.

 Ab dem 01.01.2011 gelten folgende Regelbedarfe
(Regelbedarfsstufen (RS) nach der Anlage zu §
28 SGB XII):
(1) 364 EUR (RS 1): für erwachsene leistungsbe-
rechtigte Personen, die als Alleinstehende oder
Alleinerziehende einen eigenen Haushalt führen,
(2) 328 EUR (RS 2): für jeweils zwei erwachsene
Leistungsberechtigte, die als Ehegatten, Lebens-
partner oder in eheähnlicher oder lebenspartner-
schaftsähnlicher Gemeinschaft einen gemeinsa-
men Haushalt führen,
(3) 291 EUR (RS 3):für erwachsene Leistungsbe-
rechtigte, die weder einen eigenen Haushalt füh-
ren, noch als Ehegatten, Lebenspartner oder in
eheähnlicher oder lebenspartnerschaftsähnlicher
Gemeinschaft einen gemeinsamen Haushalt füh-
ren,

(4) 287 EUR (RS 4 – Betrag nach RBEG: 275
EUR): für leistungsberechtigte Jugendliche von
Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Le-
bensjahres,
(5) 251 EUR (RS 5 – Betrag nach RBEG: 242
EUR): für leistungsberechtigte Kinder vom Beginn
des siebten bis zur Vollendung des 14. Lebens-
jahres und
(6) 215 EUR (RS 6 – Betrag nach RBEG: 213
EUR): für leistungsberechtigte Kinder bis zur
Vollendung des sechsten Lebensjahres.
Die RS 4, 5, und 6 gelten fort, solange sich durch
die Fortschreibung der entsprechenden Beträge
nach dem RBEG keine höheren Beträge ergeben.
Die Fortschreibung der Regelbedarfsstufen in den
Jahren, in denen keine Neuermittlung vorzuneh-
men ist, erfolgt (per Verordnung bis zum 31. Ok-
tober) zum 01. Januar (bisher: 01. Juli) nicht
mehr entsprechend der Entwicklung des AR, son-
dern auf Basis der Entwicklung der Preise für re-
gelbedarfsrelevante Güter und Dienstleistungen
mit einem Anteil von 70% sowie der Entwicklung
der Nettolöhne und -gehälter je beschäftigten
ArbN mit einem Anteil von 30% (Mischindex mit
zwei Nachkommastellen). Maßgeblich ist jeweils
die Veränderungsrate im Zwölfmonatszeitraum,
der mit dem 01. Juli des Vorvorjahres beginnt
und mit dem 30. Juni des Vorjahres endet, ge-
genüber dem davorliegenden Zwölfmonatszeit-
raum (für die Fortschreibung zum 01.01.2012 ist
dies die Veränderungsrate im Zeitraum Juli 2010
bis Juni 2011 gegenüber dem Zeitraum Juli 2009
bis Juni 2010). Bei der Fortschreibung zum
01.01.2012 werden die RS vor Anwendung dieser
Regelung zunächst mit der Veränderung des
Mischindex fortgeschrieben, der sich ergibt aus
dessen Veränderung im Zeitraum Juli 2009 bis
Juni 2010 gegenüber dem Jahresdurchschnitt
2009; diese Veränderungsrate beträgt 0,75%
(bezogen auf die RS 1 und gerundet entspricht
dies einer Anhebung um 3 EUR). – Für den neuen
Fortschreibungsmechanismus wird langfristig an-
gestrebt, die jährliche Laufende Wirtschaftsre-
chungen (LWR) des Statistischen Bundesamts
heranzuziehen. Die LWR stellt die einzige statisti-
sche Grundlage dar, die jährlich Daten zur Ent-
wicklung des regelbedarfsrelevanten Verbrauchs
liefert und damit indirekt alle drei der maßgebli-
chen Parameter der Regelbedarfsermittlung
(Verbrauch, Preise, Nettolohnentwicklung) abbil-
det.

 Werden die Regelbedarfsstufen vom Bundesge-
setzgeber neu ermittelt, gelten sie als neu fest-
gesetzte Regelsätze (Neufestsetzung), sofern die
Länder von der Möglichkeit der abweichenden
Regelsatzfestsetzung keinen Gebrauch machen
(gilt entsprechend bei Fortschreibung der Regel-
bedarfe). Eine Neufestsetzung der Regelsätze
durch die Länder per Verordnung hat dann (an-
ders als nach bisherigem Recht) nicht zu erfol-
gen. – Bei abweichender Regelsatzfestsetzung
durch die Länder werden die bereits bisher gel-
tenden Vorgaben übernommen. Dies bedeutet:
(a) bei einer abweichenden Neufestsetzung sind
anstelle der Sonderauswertungen der bundeswei-
ten EVS regionale Sonderauswertungen der neu-
en EVS zu Grunde zu legen, (b) die in einem
Land vorhandenen Besonderheiten, die sich auf
die Höhe der Regelbedarfe auswirken, können bei
der Neufestsetzung der Regelsätze berücksichtigt
werden, (c) die abweichend ermittelten Regelbe-
darfe sind nach den genannten Vorgaben vom
Jahr der Erhebung der EVS bis zum Jahr, das der
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Neufestsetzung vorausgeht, sowie in den Jahren,
in denen keine Neuermittlung vorzunehmen ist,
fortzuschreiben und ergeben die Regelsätze. Es
können auch Mindestregelsätze festgesetzt wer-
den, auf deren Grundlage die Träger der Sozial-
hilfe ermächtigt werden, regionale Regelsätze
festzusetzen. Die von den Ländern abweichend
neu festgesetzten und fortgeschriebenen Regels-
ätze gelten dann als Regelbedarfsstufen.

 Als neuer Mehrbedarfstatbestand wird die de-
zentrale Warmwassererzeugung eingeführt (bei
zentral bereit gestelltem Warmwasser ist der Be-
darf über die KdU gedeckt). Der Mehrbedarf be-
trägt 2,3% (RS 1 bis 3), 1,4% (RS 4), 1,2% (RS
5) und 0,8% (RS 6) des maßgebenden Regelbe-
darfs.

 Der Bedarf für mehrtägige Klassenfahrten wird
gestrichen (und dem Bedarf für Bildung und Teil-
habe zugeordnet). Neu eingeführt wird ein ein-
maliger Bedarf für Anschaffung und Reparatur
von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von
therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie
die Miete von therapeutischen Geräten

 Bedarfe für Bildung von Schülerinnen und Schü-
lern, die eine allgemein- oder berufsbildende
Schule besuchen, sowie Bedarfe von Kinder und
Jugendlichen für Teilhabe am sozialen und kultu-
rellen Leben in der Gemeinschaft (BuT) werden
neben den maßgeblichen Regelbedarfsstufen ge-
sondert berücksichtigt (diese Bedarfe lösen Hilfe-
bedürftigkeit aus, so dass auch Kinder und Ju-
gendliche, deren notwendiger Lebensunterhalt
ansonsten aus eigenen Kräften und Mitteln be-
stritten werden kann, einen Leistungsanspruch
haben, wenn die eigenen Mittel nicht oder nur
teilweise für die Deckung der BuT-Bedarfe aus-
reichen). Im einzelnen sind dies:
(1) Schulausflüge und (wie bisher schon) mehr-
tägige Klassenfahrten (G/D = personalisierter
Gutschein oder Direktzahlungen an Anbieter) in
Höhe der tatsächlichen Aufwendungen (Aufwen-
dungen im Sinne dieser Vorschrift sind nur dieje-
nigen, die von der Schule selbst unmittelbar ver-
anlasst sind – also nicht z.B. Taschengeld); die
Regelung gilt auch für Kinder in Kindertagesein-
richtungen,
(2) Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf in
Höhe von 70 EUR zum 01. August und 30 EUR
zum 01. Februar (bisher: „Schulbedarfspaket“
von 100 EUR zum 01. August nur im Falle des
Bezugs von SGB-II-Leistungen bzw. von KiZu) –
erstmals zum 01. August 2011,
(3) bei Schülerinnen und Schülern, die für den
Besuch der nächstgelegenen Schule des gewähl-
ten Bildungsgangs auf Schülerbeförderung ange-
wiesen sind, die dafür erforderlichen tatsächli-
chen Aufwendungen, soweit sie nicht von Dritten
übernommen werden und es der leistungsberech-
tigten Person nicht zugemutet werden kann, die
Aufwendungen aus dem Regelbedarf zu bestrei-
ten (betrifft im Wesentlichen Schüler der Sek II),
(4) schulische Angebote ergänzende angemesse-
ne Lernförderung („Nachhilfe“), soweit diese ge-
eignet und zusätzlich erforderlich ist (unmittelba-
re schulische Angebote haben in jedem Fall Vor-
rang), um die nach den schulrechtlichen Bestim-
mungen festgelegten wesentlichen Lernziele zu
erreichen (G/D); Verbesserungen zum Erreichen
einer besseren Schulartempfehlung stellen re-
gelmäßig keinen Grund für Lernförderung dar,
(5) Mehraufwendungen (Aufwendungen, die über
den Betrag von 1 EUR pro Mittagessen hinausge-
hen) für schulisches Mittagsessen (Gemein-

schaftsverpflegung) bzw. Mittagessen in Kinder-
tageseinrichtungen bzw. Kindertagespflege
(G/D),
(6) für Minderjährige Bedarf zur Teilhabe am so-
zialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft
in Höhe von 10 EUR monatlich (G/D) für
(a) Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport,
Spiel, Kultur und Geselligkeit,
(b) Unterricht in künstlerischen Fächern (zum
Beispiel Musikunterricht) und vergleichbare ange-
leitete Aktivitäten der kulturellen Bildung und
(c) die Teilnahme an Freizeiten.
Die Aufzählung ist abschließend und beinhaltet
keine Fahrkosten.
Die durch personalisierte Gutscheine bzw. Direkt-
zahlungen an Anbieter (G/D) gedeckten Leistun-
gen gelten mit Ausgabe des Gutscheins bzw. mit
der Direktzahlung an den Anbieter als erbracht –
es wird kein Sicherstellungsauftrag des Trägers
für entsprechende Angebote etabliert. Für alle
BuT-Bedarfe mit Ausnahme der Ausstattung mit
persönlichem Schulbedarf (2) gilt ein Antragser-
fordernis.

 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tä-
tigkeit und Übungsleiter bleiben als Einkommen
bis zu 175 EUR monatlich anrechnungsfrei.

 Eine nach SGB II erlassene Satzung, mit der die
Kreise und kreisfreien Städte als Träger der
Grundsicherung für Arbeitsuchende bestimmen,
welche Aufwendungen für Unterkunft und – so-
fern die Satzung hierzu Regelungen trifft – für
Heizung in ihrem örtlichen Zuständigkeitsbereich
angemessen sind, gilt entsprechend für die An-
gemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft
und Heizung nach SGB XII, sofern die Satzung
Sonderregelungen für Personen mit einem be-
sonderen Bedarf für Unterkunft und Heizung trifft
und zusätzlich auch die Bedarfe älterer Menschen
berücksichtigt werden. Dadurch wird gewährleis-
tet, dass es keine Unterschiede hinsichtlich der
Höhe der als angemessen anzusehenden Kosten
für Unterkunft und Heizung gibt. Dies ist insbe-
sondere in sogenannten Mischbedarfsgemein-
schaften von Bedeutung. Hat der Kreis oder die
kreisfreie Stadt eine Satzung nach SGB II erlas-
sen, kann der Träger der Sozialhilfe nicht die
Leistungen für Unterkunft und Heizung pauscha-
lieren – eine Satzungslösung hat Vorrang vor der
Pauschalierungsoption.

2012
Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der Kom-
munen (KoFKStG)
 Der Bund trägt 45% (bisher: 16%) der Nettoaus-

gaben des Vorvorjahres (1,2 Mrd. EUR) in der
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-
rung. Die Bundesbeteiligung wird jeweils zum 1.
Juli an die Länder gezahlt.

2012
Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung
2012 (RBSFV 2012)
 Die Veränderungsrate des Mischindexes beträgt

für die Fortschreibung der Regelbedarfsstufen
zum 1. Januar 2012 1,99 vom Hundert. Die Höhe
der Regelbedarfsstufen (RS) beträgt somit 374
EUR (RS 1 – bisher: 364 EUR), 337 EUR (RS 2 –
bisher 328 EUR), 299 EUR (RS 3 – bisher: 291
EUR), 287 EUR (RS 4 – unverändert), 251 EUR
(RS 5 – unverändert) bzw. 219 EUR (RS 6 – bis-
her: 215 EUR).
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Die wesentlichen Änderungen im Bereich der
Grundsicherung für Arbeitsuchende seit 2005

2005
Viertes Gesetz für moderne Dienstleistungen am
Arbeitsmarkt
Die Alhi wird abgeschafft und mit der Hilfe zum Le-
bensunterhalt nach BSHG für Erwerbsfähige zur
Grundsicherung für Arbeitsuchende in einem neuen
SGB II auf Sozialhilfeniveau zusammengefasst.
 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchen-

de erhalten erwerbsfähige Hilfebedürftige (HB)
und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft (BG)
lebenden Personen als Leistungen zur Sicherung
des Lebensunterhalts (SLU) – Arbeitslosengeld II
(Alg II) bzw. Sozialgeld - sowie als Leistungen
zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebe-
dürftigkeit. Leistungsberechtigte nach SGB II ha-
ben keinen Anspruch auf (ergänzende) Leistun-
gen nach SGB XII. Träger der Leistungen nach
SGB II sind die BA (deren finanzielle Aufwendun-
gen trägt der Bund - die BA wiederum erstattet
dem Bund für ins Alg II ausgesteuerte Alg-
Empfänger einen Aussteuerungsbetrag) sowie für
Teilbereiche (u.a. Kosten der Unterkunft und Hei-
zung, begleitende soziale Dienste) die kreisfreien
Städte und Kreise (kommunale Träger). Kommu-
nale Träger können für ihre alleinige Zuständig-
keit optieren – die Einzelheiten regelt ein noch zu
erlassendes Bundesgesetz.

 Zu den Leistungsberechtigten zählen Personen im
Alter von 15 bis unter 65 Jahren, die
erwerbsfähig und hilfebedürftig sind sowie ihren
gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben
(= erwerbsfähige HB) sowie die Mitglieder der BG
des erwerbsfähigen HB. Zur BG zählen der er-
werbsfähige HB, die im Haushalt lebenden Eltern
(-teile) eines unverheirateten erwerbsfähigen
Minderjährigen, der (Ehe-) Partner des erwerbs-
fähigen HB sowie dem Haushalt angehörende
minderjährige, unverheiratete Kinder, soweit sie
nicht aus eigenem Einkommen/Vermögen ihren
Lebensunterhalt sichern können.

 Erwerbsfähig ist, wer nicht wegen Krankheit oder
Behinderung auf absehbare Zeit außerstande ist,
unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen
Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich
erwerbstätig zu sein. Zeitliche Beschränkungen
(z.B. Kindererziehung) sind nicht von Bedeutung.

 Hilfebedürftig ist, wer seine Eingliederung in Ar-
beit, seinen und der Mitglieder seiner BG Lebens-
unterhalt nicht (ausreichend) aus eigenen Kräften
und Mitteln sichern kann; die AA stellt die HB
fest. Der Umfang der individuellen HB bestimmt
sich nach dem Verhältnis des individuellen Be-
darfs zum Gesamtbedarf. Auf den Bedarf wird zu
berücksichtigendes Einkommen und Vermögen
leistungsmindernd angerechnet; durch die An-
rechnung entlastet wird zunächst die AA (deren
finanzieller Aufwand für Geldleistungen mindert
sich) - soweit Einkommen und Vermögen darüber
hinaus zu berücksichtigen ist, mindert es die
Geldleistungen der kommunalen Träger.

 Der Bedarf an Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts setzt sich zusammen aus den Re-
gelleistung (RL) Alg II (für Erwerbsfähige) und
Sozialgeld (für Nichterwerbsfähige), einem Mehr-
bedarf (MB) für bestimmte Personengruppen so-
wie den Kosten für Unterkunft und Heizung

 Die RL beträgt für allein lebende bzw. erziehende
HB monatlich 345 EUR (West) bzw. 331 EUR
(Ost) – für erwachsene (Ehe-) Partner jeweils
90%, für Kinder bis zum vollendeten 14. Lebens-
jahr 60%, für Kinder im 15. Lebensjahr sowie für
sonstige erwerbsfähige Mitglieder der Bedarfs-
gemeinschaft 80% der maßgebenden RL. Die An-
passung der RL erfolgt analog dem AR zum 1. Ju-
li des Kalenderjahres. Die RL umfasst insbeson-
dere Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat,
Bedarfe des täglichen Lebens sowie in vertretba-
rem Umfang auch Beziehungen zur Umwelt und
eine Teilnahme am kulturellen Leben.

 Ein MB in v.H. der maßgebenden RL erhalten fol-
gende Personen:
- erwerbsfähige werdende Mütter (17%),
- allein Erziehende mit einem Kinde unter 7

Jahren oder zwei oder drei Kindern unter 16
Jahren (36%) bzw. 12% je Kind, wenn sich
dadurch ein höherer v.H.-Satz (maximal je-
doch 60%) ergibt,

- erwerbsfähige Behinderte mit Leistungen
nach § 33 SGB IX (35%)

- erwerbsfähige HB, die aus medizinischen
Gründen einer kostenaufwendigen Ernährung
bedürfen, erhalten einen MB in angemesse-
ner Höhe

 Die Kosten der Unterkunft und Heizung werden
vom Träger übernommen, sofern sie angemessen
sind; Leistungsberechtigte nach SGB II haben
keinen Anspruch auf Wohngeld. Bei nicht ange-
messenen Aufwendungen ist die volle Kosten-
übernahme für idR längstens 6 Monate vorgese-
hen.

 Bei Alg II-Bezug innerhalb von 24 Monaten nach
Ende des Alg-Bezugs besteht Anspruch auf einen
monatlichen Zuschlag zum Alg II. Der Zuschlag
beläuft sich auf 2/3 der Differenz zwischen dem
zuletzt bezogenen Alg und dem erhaltenen
Wohngeld einerseits und der Summe aus zu zah-
lendem Alg II und Sozialgeld andererseits; in den
ersten 12 Monaten beträgt der Zuschlag maximal
160 EUR (Einzelperson), 320 EUR (Paare) und 60
EUR (je Kind). Nach 12 Monaten nach Ende des
Alg-Bezugs wird der Zuschlag halbiert.

 Nicht nur darlehensweise Alg II-Bezieher sind
pflichtversichert in der KV/PV (sofern nicht fami-
lienversichert) und der RV.

 Eltern, deren zu berücksichtigendes Einkommen
(ohne Wohngeld) und Vermögen die SGB II-
Bedarfsschwelle der Eltern erreicht, erhalten je
minderjährigem Kind einen Kinderzuschlag für
maximal 36 Monate in Höhe von monatlich ma-
ximal 140 €, wenn dadurch die HB der BG nach
SGB II vermieden wird. Der Kinderzuschlag wird
um 7 € je 10 €, um den die elterlichen Erwerbs-
einkünfte den elternspezifischen Bedarf überstei-
gen, gekürzt.

 Der erwerbsfähige HB muss aktiv an allen Maß-
nahmen zur Eingliederung mitwirken – insbeson-
dere eine Eingliederungsvereinbarung (EV) ab-
schließen; ihm ist jede Arbeit (auch unterhalb
des tariflichen oder ortsüblichen Stundenlohns),
Pflichtarbeit (mit Mehraufwandsentschädigung)
und jede Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit
zumutbar. Unter 25jährige Erwerbsfähige sind
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unverzüglich nach Antragstellung in Arbeit, Aus-
bildung oder Arbeitsgelegenheit zu vermitteln.
Erwerbsfähigen stehen alle wesentlichen Einglie-
derungsleistungen des SGB III als Ermessensleis-
tung zur Verfügung.

 Als finanzieller Anreiz zur Aufnahme bzw. Auf-
rechterhaltung einer Erwerbstätigkeit sind ein
Einstiegsgeld sowie anrechnungsfreie Beträge für
Erwerbseinkommen vorgesehen: Das Einstiegs-
geld ist als Ermessensleistung für arbeitslose HB
bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit für den Fall
vorgesehen, dass dies für die Eingliederung in
den allgemeinen AM erforderlich ist (als Zuschuss
zum Alg II für längstens 24 Monate). - Vom Net-
toerwerbseinkommen ist ein anrechnungsfreier
Betrag abzusetzen in Höhe von 15% bei einem
Bruttolohn bis 400 EUR, zusätzlich 30% für den
Bruttolohn zwischen 400 EUR und 900 EUR so-
wie zusätzlich 15% für den Bruttolohn zwischen
900 EUR und 1.500 EUR.

 Unter Wegfall des evtl. Alg II-Zuschlags wird die
Regelleistung für drei Monate in einer 1. Stufe für
denjenigen
- um 30% gekürzt, der sich trotz Belehrung

über die Rechtsfolgen ohne wichtigen Grund
weigert, eine EV abzuschließen oder die dort
festgelegten Pflichten (insb. Eigenbemühun-
gen) zu erfüllen bzw. nachzuweisen, eine
zumutbare Arbeit, ABM, oder Ausbildung
aufzunehmen bzw. fortzuführen oder Pflicht-
arbeit auszuführen oder der ohne wichtigen
Grund eine Eingliederungsmaßnahme ab-
bricht oder Anlass für den Abbruch gibt; glei-
ches gilt wenn ein Volljähriger Einkommen
oder Vermögen vermindert, um den Alg II-
Anspruch zu erlangen bzw. zu erhöhen, bei
fortgesetztem unwirtschaftlichen Verhalten
sowie bei Alg-Sperrzeit oder wg. Sperrzeit
erloschenem Alg-Anspruch oder als Alg II-
Bezieher bei Erfüllung der Voraussetzungen
für eine SGB III-Sperzeit. HB unter 25
Jahren erhalten kein Alg II (Ausnahme:
Kosten der Unterkunft und Heizung);
erbracht werden sollen von der AA in diesen
Fällen ergänzende Sachleistungen bzw.
geldwerte Leistungen wie Lebensmittel-
gutscheine.

- um 10% gekürzt, der ohne wichtigen Grund
trotz schriftlicher Belehrung der Aufforde-
rung der AA, sich bei ihr zu melden oder bei
einem ärztlichem oder psychologischem Un-
tersuchungstermin zu erscheinen, nicht
nachkommt

Im Wiederholungsfall erfolgt eine zusätzliche
Kürzung um den jeweils maßgebenden Prozent-
satz der 1. Stufe. Gekürzt wird in diesen Fällen
das Alg II – nicht nur die RL; d.h.: von der Kür-
zung betroffen sein können auch Leistungen für
Mehrbedarf und Leistungen für Unterkunft und
Heizung. Bei Minderung der RL um mehr als 30%
kann die AA ergänzende Sachleistungen bzw. Le-
bensmittelgutscheine erbringen; sie soll sie er-
bringen, wenn der HB mit minderjährigen Kin-
dern in BG lebt

2005
Kommunales Optionsgesetz
 Bis zu 69 (bislang keine Begrenzung) kommunale

Träger können im Rahmen einer Experimentier-
klausel auf Antrag für ihre alleinige Zuständigkeit
bei der Umsetzung des SGB II optieren (zugelas-
sene kommunale Träger). Die Zulassung durch
den BMWA wird für einen Zeitraum von sechs

Jahren erteilt. – Den zugelassenen kommunalen
Trägern obliegt auch die Arbeitsvermittlung für
Alg II-Bezieher. – Die Aufsicht über die zugelas-
senen kommunalen Träger obliegt nicht dem
BMWA, sondern den zuständigen Landesbehör-
den.

 Der Bund trägt im Jahre 2005 29,1 vom Hundert
der Leistungen für Unterkunft und Heizung.
Durch die Übernahme eines Anteils an den Leis-
tungen für Unterkunft und Heizung durch den
Bund sollen die Kommunen unter Berücksichti-
gung der von den Ländern im Vermittlungsaus-
schuss zugesagten Einsparungen um 2,5 Mrd.
Euro zu entlastet werden. Die Erstattung erfolgt
an die Länder, da die Kommunen verfassungs-
rechtlich Teil der Länder sind; vorgeschrieben ist
eine regelmäßige Überprüfung und evtl. Anpas-
sung des Bundesanteils.

 Zur BG gehören neben den im Haushalt lebenden
Eltern oder dem im Haushalt lebende Elternteil
eines minderjährigen, unverheirateten erwerbs-
fähigen Kindes auch der im Haushalt lebende
Partner dieses Elternteils. Mit der Regelung wird
eine Lücke geschlossen, weil anderenfalls nicht
erwerbsfähige Partner keine BG mit einem nicht
erwerbsfähigen Elternteil und dessen minderjäh-
rigen unverheirateten erwerbsfähigen Kindern
bilden könnten.

 Einstiegsgeld kann erwerbsfähigen HB, die ar-
beitslos sind, bei Aufnahme einer sozialversiche-
rungspflichtigen oder (neu) selbständigen Er-
werbstätigkeit erbracht werden.

2005
4. Gesetz zur Änderung des SGB III und
anderer Gesetze
 Minderjährigen Kindern, die Anspruch auf Sozial-

geld oder Alg II haben, steht ein Vermögensfrei-
betrag von 4.100 € zu. Damit bleibt jedwedes
Vermögen bis zu dieser Höhe bei der Berechnung
von Alg II/Sozialgeld für das Kind geschützt

2005
Verwaltungsvereinfachungsgesetz
 Bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit haben

alle Alg II-Bezieher Anspruch auf Fortzahlung des
Alg II (bisher: Krankengeldanspruch des kran-
kenversicherungspflichtigen Alg II-Beziehers
nach Ablauf von sechs Wochen in Höhe des Alg
II)

 Für Bezieher von Alg II, die dem Grunde nach
Anspruch auf Ügg der RV oder Verletztengeld der
UV haben, erbringt der Träger der Grundsiche-
rung die bisherigen Leistungen als Vorschuss auf
das Ügg bzw. Verletztengeld weiter (mit Erstat-
tungsanspruch gegenüber dem zuständigen Leis-
tungsträger)

2005
Freibetragsneuregelungsgesetz (Oktober)
 Die Freibeträge bei Erwerbstätigkeit für Alg II-

Bezieher werden neu geregelt:
- ein pauschaler Grundfreibetrag in Höhe von

100 € brutto ersetzt die bisherigen Absetzbe-
träge vom Einkommen für Werbungskosten,
Beiträge für geförderte Altersvorsorge sowie
für Beiträge zu öffentlichen oder privaten
Versicherungen (bei monatlichem Einkom-
men von mehr als 400 € und Nachweis von
über dem Grundfreibetrag liegender Aufwen-
dungen sind diese abzusetzen); der Grund-
freibetrag kann bei mehreren Beschäftigun-
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gen eines Hilfebedürftigen nur einmal abge-
setzt werden

- vom über dem Grundfreibetrag liegenden
Bruttoeinkommen sind anrechnungsfrei
 20 vH von dem Teil des Einkommens,

der nicht mehr als 800 € beträgt,
 10 vH von dem Teil des Einkommens,

das 800 € übersteigt und nicht mehr als
1200 € (erwerbsfähige Hilfebedürftige
mit minderjährigem Kind: 1500 €) be-
trägt

 Das Einstiegsgeld kann auch erbracht werden,
wenn die Hilfebedürftigkeit durch oder nach Auf-
nahme der Erwerbstätigkeit entfällt (bisher: nur
bei weiterhin vorliegender Hilfebedürftigkeit)

2005
1. SGB II-Änderungsgesetz
 Die finanzielle Beteiligung des Bundes an den

Leistungen der kommunalen Träger für Unter-
kunft und Heizung wird (ohne Revision, wie ur-
sprünglich vorgesehen) für 2005 sowie für 2006
auf 29,1% festgesetzt

2006
5. Gesetz zur Änderung des SGB III und anderer
Gesetze
 Die Möglichkeit des Bezugs von Alg II unter er-

leichterten Bedingungen für 58-jährige und ältere
Hilfebedürftige wird bis Ende 2007 (bisher: Ende
2005) verlängert

2006 (April)
Erstes Gesetz zur Änderung des SGB II und
anderer Gesetze
 Die bislang im SGB XII festgehaltene Regelung

zur Übernahme von Mietschulden wird nunmehr
direkt im SGB II normiert; vorrangig vor der evtl.
Übernahme von Mietschulden in Form von Darle-
hen ist der Grundfreibetrag des Schonvermögens
einzusetzen

 Dem Grunde nach leistungsberechtigte Auslän-
der, deren Aufenthaltsrecht sich alleine auf den
Zweck der Arbeitsuche gründet, ohne dass sie in
Deutschland bereits durch Vorbeschäftigung ei-
nen Arbeitnehmerstatus erlangt haben („zuzie-
hende Ausländer“), sind von SGB II-Leistungen
ausgeschlossen – dies gilt auch für Familienan-
gehörige eines erstmals in Deutschland Arbeitsu-
chenden. Auch Ausländer, die sich nach erfolgrei-
chem Abschluss eines Studiums zwecks Beschäf-
tigungssuche noch ein Jahr in Deutschland auf-
halten dürfen, müssen ihren Lebensunterhalt ei-
genständig bestreiten. – Der Leistungsausschluss
von dem Grunde nach leistungsberechtigten Per-
sonen bewirkt auch deren Leistungsausschluss
nach SGB XII.

 Erwachsene unverheiratete Kinder, die das 25.
Lj. noch nicht vollendet haben und im Haushalt
ihrer Eltern leben, bilden mit diesen eine Be-
darfsgemeinschaft (bisher: nur minderjährige
unverheiratete Kinder); als Mitglied der Bedarfs-
gemeinschaft der Eltern reduziert sich ihr Regel-
bedarf auf 80% (bisher: 100%). Dies gilt auch
für unter 25-Jährige, die nach dem 17.02.2006
ohne Zustimmung des zuständigen Leistungsträ-
gers aus dem Haushalt der Eltern ausziehen – in
einem solchen Fall werden zudem keine Kosten
für Unterkunft und Heizung sowie für die Erstaus-
stattung der Wohnung einschl. Haushaltsgeräten
übernommen. – Eltern haben mit ihrem Einkom-
men und Vermögen somit auch den Bedarf im

gemeinsamen Haushalt lebender erwachsener,
unter 25-jähriger Kinder zu decken.

 Die Regelleistung Ost (331 €) wird ab 1. Juli
2006 auf das Niveau der Regelleistung West (345
€) angehoben

 Die darlehensweise Erbringung von Leistungen
kann davon abhängig gemacht werden, dass der
Anspruch auf Rückzahlung dinglich oder in ande-
rer Weise gesichert wird

 Der Kreis der beim Kinderzuschlag (§ 6a BKGG)
zu berücksichtigenden Kinder wird um unverhei-
ratete Kinder bis zur Vollendung des 25. Lj. er-
weitert

2006 (August)
Gesetz zur Fortentwicklung der Grundsicherung
für Arbeitsuchende
 Der SGB II-Leistungsträger kann – neben der be-

reits bestehenden Möglichkeit, an Stelle des Hil-
febedürftigen vorrangige Sozialleistungsansprü-
che geltend zu machen – künftig auch Rechtsbe-
helfe und Rechtsmittel einlegen

 Die Träger der Grundsicherung können einen Au-
ßendienst zur Vermeidung von Leistungsmiss-
brauch einrichten

 Gleichstellung gleichgeschlechtliche Partner mit
der eheähnlichen Gemeinschaft; damit werden
auch Partner einer nicht eingetragenen gleichge-
schlechtlichen Lebenspartnerschaft zu einer Be-
darfsgemeinschaft, wenn sie eine Einstehensge-
meinschaft bilden. Eine solche Einstehensge-
meinschaft wird vom Gesetz vermutet (Einfüh-
rung einer Beweislastumkehr), wenn Partner
- länger als ein Jahr zusammenleben,
- mit einem gemeinsamen Kind zusammenle-

ben,
- Kinder oder Angehörige im Haushalt versor-

gen
oder

- befugt sind, über Einkommen oder Vermö-
gen des anderen zu verfügen.

Auch hilfebedürftige Mitglieder von Wohngemein-
schaften fallen damit unter die gesetzliche Vermu-
tungsregelung. Die gesetzliche Vermutung kann
widerlegt werden, indem der Betroffene darlegt,
dass alle Kriterien nicht erfüllt werden bzw. die
Vermutung durch andere Kriterien entkräftet wird

 Keine Leistungen nach SGB II erhält, wer Alters-
rente oder vergleichbare Leistungen bezieht oder
in einer stationären Einrichtung untergebracht ist
(hierzu zählen auch Einrichtungen zum Vollzug
richterlich angeordneter Freiheitsentziehung). –
Ausnahmen: a) Personen in stationärer Einrich-
tung, die mindestens 15 Std./Woche unter den
üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeits-
marktes erwerbstätig sind sowie b) Personen, die
voraussichtlich für weniger als sechs Monate in
einem Krankenhaus (und/oder einer medizini-
schen Reha-Einrichtung) untergebracht sind;
wird ein unter sechs Monaten dauernder Aufent-
halt prognostiziert, so greift der Ausschlusstatbe-
stand nach sechs Monaten

 Keine Leistungen erhält, wer sich ohne Zustim-
mung des persönlichen Ansprechpartners außer-
halb des zeit- und ortsnahen Bereiches aufhält;
bei Hilfebedürftigen, die in einem sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis stehen,
ist eine Ortsabwesenheit mindestens für die ar-
beitsvertraglich zustehende Urlaubsdauer zu ge-
währen

 In Bedarfsgemeinschaften wird das Einkommen
und Vermögen des nicht leiblichen „Elternteils“
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zur Bedarfsdeckung auch des nicht leiblichen
Kindes herangezogen

 Vom Einkommen eines Unterhaltsverpflichteten
sind Unterhaltsansprüche (aufgrund eines titu-
lierten Unterhaltsanspruches oder einer notariell
beurkundeten Unterhaltsvereinbarung) abzuset-
zen

 Der vom Pflegegeld nach SGB VIII auf den erzie-
herischen Einsatz entfallende Betrag (z. Zt. 202 €
pro Kind und Monat) wird für das dritte Pflege-
kind zu 75% und ab dem vierten Pflegekind in
voller Höhe als anrechenbares Einkommen be-
rücksichtigt

 Der Schonbetrag für Altersvorsorgevermögen au-
ßerhalb der „Riester-Rente“ – jeweils für den er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen und dessen Part-
ner – wird auf 250 € (bisher: 200 €) pro vollen-
detem Lebensjahr und auf maximal 16.250 €
(bisher: 13.000 €) erhöht. Im Gegenzug wird der
Grundfreibetrag für den volljährigen Hilfebedürf-
tigen und dessen Partner auf 150 € (bisher: 200
€) pro vollendetem Lebensjahr und auf mindes-
tens 3.100 € (bisher: 4.100 €) sowie maximal
9.750 € (bisher: 13.000 €) gekürzt; der Schon-
vermögensbetrag für hilfebedürftige minderjähri-
ge Kinder sinkt ebenfalls auf 3.100 € (bisher:
4.100 €)

 Erwerbsfähige Erstantragsteller (Personen, die
innerhalb der letzten zwei Jahre laufende Geld-
leistungen, die der Sicherung des Lebensunter-
halts dienen, weder nach SGB III noch nach SGB
II bezogen haben) sollen ein Sofortangebot zur
Aufnahme einer Beschäftigung oder Qualifizie-
rung erhalten; Leistungen zur Eingliederung
(„Abschreckung“) können auch erbracht werden,
wenn die Hilfebedürftigkeit noch nicht abschlie-
ßend festgestellt ist

 Es wird klargestellt, dass
- die gesetzliche Mehraufwandsentschädigung

bei 1-€-Jobs nicht als Urlaubsentgelt gezahlt
wird,

- der befristete Zuschlag zum Alg II kein Be-
standteil des Alg II ist und bis auf die Fälle,
in denen ein Partner die Bedarfsgemein-
schaft verlässt, unveränderbar ist (Änderun-
gen in den Einkommensverhältnissen bleiben
für die einmal berechnete Höhe des Zu-
schlags unberücksichtigt)

- die Regelleistung auch die Bedarfe für Haus-
haltsenergie (ohne die auf die Heizung ent-
fallenden Anteile) umfasst,

- der für die bisherige Unterkunft zuständige
kommunale Träger für die Zusicherung und
Übernahme der Wohnungsbeschaffungs- und
Umzugskosten zuständig ist und der am Ort
der neuen Unterkunft örtlich zuständige
kommunale Träger für die Gewährung der
Mietkaution

 Erhöhen sich nach einem nicht erforderlichen
Umzug die angemessenen KdU-Aufwendungen,
werden die Leistungen weiterhin nur in Höhe der
bis dahin zu tragenden KdU erbracht

 Erstattungen überzahlter Betriebskosten werden
nicht mehr als Einkommen im Rahmen der Be-
dürftigkeitsprüfung berücksichtigt, sondern im
Folgemonat unmittelbar von den KdU abgezogen;
im Ergebnis kommt es durch die Neuregelung zu
einer Entlastung des kommunalen Trägers

 Leistungen für KdU werden an unter 25-Jährige
nicht erbracht, wenn diese vor der Beantragung
von Leistungen in der Absicht umziehen, die Vo-
raussetzungen für die Leistungsgewährung her-
beizuführen

 Auszubildende, bei denen die in der Ausbildungs-
förderung (BAföG sowie BAB und Ausbildungsgeld
nach SGB III) berücksichtigten KdU-Leistungen
nicht für eine Existenzsicherung ausreichen, er-
halten einen Zuschuss zu ihren ungedeckten an-
gemessenen KdU

 Die BA übernimmt auf Antrag im erforderlichen
Umfang die Aufwendungen für die angemessene
Kranken- und Pflegeversicherung (GKV sowie
Standardtarif PKV), soweit Personen alleine durch
diese Aufwendungen hilfebedürftig würden

 Sozialgeldbezieher mit Merkzeichen G im
Schwerbehindertenausweis erhalten einen Mehr-
bedarf von 17% der maßgebenden Regelleistung

 Die Sanktionstatbestände werden um die Ableh-
nung der Aufnahme bzw. Fortführung eines So-
fortangebotes für Erstantragsteller erweitert und
die Sanktionen selbst werden drastisch ver-
schärft:
- Die Leistungskürzung betrifft immer das ge-

samte Alg II (bei erstmaliger Pflichtverlet-
zung war die Kürzung bisher auf die Regel-
leistung begrenzt)

- Bei der ersten wiederholten Pflichtverletzung
innerhalb eines Jahres (bisher: drei Monate)
seit Beginn des letzten Sanktionszeitraums
wird das Alg II
 bei Pflichtverletzungen (außer Meldever-

säumnissen) um 60% der maßgebenden
Regelleistung gekürzt und bei jeder wei-
teren wiederholten Pflichtverletzung fällt
das Alg II weg; eine Begrenzung der
Kürzung auf 60% der maßgebenden Re-
gelleistung ist möglich (Ermessen),
wenn der Sanktionierte sich nachträglich
bereit erklärt, seinen Pflichten nachzu-
kommen

 bei Meldeversäumnissen um jeweils (zu-
sätzliche) 10% der maßgebenden Regel-
leistung gekürzt – also beim zweiten
Meldeversäumnis um 20%, beim dritten
um 30% usw.

 bei unter 25jährigen Jugendlichen und
Jungerwachsenen (außer Meldever-
säumnissen) um 100% gekürzt; Leis-
tungen für Unterkunft und Heizung kön-
nen erbracht werden (Ermessen), wenn
der Sanktionierte sich nachträglich be-
reit erklärt, seinen Pflichten nachzu-
kommen. Zudem wird die für diese Per-
sonengruppe bislang geltende (Soll-)
Vorschrift zur Erbringung von Sachleis-
tungen oder geldwerten Leistungen (Le-
bensmittelgutscheine) in eine Kann-
Vorschrift (Ermessen) umgewandelt. Die
Dauer des Sanktionszeitraums kann von
drei Monaten auf sechs Wochen verkürzt
werden (Ermessen)

- Alg-Beziehern, die wegen einer Meldever-
säumnis-Sperrzeit Alg II beziehen, wird das
Alg II um 10% der maßgebenden Regelleis-
tung gekürzt; zudem läuft künftig die Sank-
tion nach SGB II zeitgleich mit der Sperrzeit
nach SGB III ab

 Der bisher nur durch Übergangsanzeige zu be-
wirkende Übergang von Ansprüchen wird durch
einen gesetzlichen Forderungsübergang (wie
nach altem BSHG und heutigem SGB XII) ersetzt

 Der Bewilligungszeitraum kann grundsätzlich auf
bis zu zwölf Monate verlängert werden in Fällen,
in denen keine Veränderung in den Verhältnissen
erwartet wird (z.B. „58er-Regelung“, Ältere in
Ein-Euro-Jobs, bei Pflege von Angehörigen, Al-



Arbeitnehmerkammer Bremen Sozialpolitische Chronik - Fürsorge

18

leinerziehende während des Bezugs von Erzie-
hungsgeld)

 Zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit von Hilfe-
bedürftigen kann auch eine KK die Einigungsstel-
le anrufen und sich am Verfahren beteiligen (die
KK ist allerdings nicht Mitglied der gemeinsamen
Einigungsstelle)

 Zur Aufdeckung ausländischen Vermögens wird
ein automatisierter Datenabgleich mit aufgrund
der Zinsinformationsverordnung gespeicherten
Daten ermöglicht – darüber hinaus wird ein Ab-
gleich mit den Leistungsdaten der BA und in Ein-
zelfällen auch mit den Daten des Kraftfahrt-
Bundesamtes und denen der Meldebehörden er-
möglicht

 Für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
sind nicht mehr alleine die AA, sondern auch die
die Leistung bewilligenden Stellen (Argen, kom-
munale Träger) zuständig

 Einführung eines Wahlrechts zwischen dem be-
fristeten Zuschlag zum Alg II und dem Kinderzu-
schlag nach § 6a BKGG. Der Bewilligungszeit-
raum des Kinderzuschlags wird auf grundsätzlich
sechs Monate festgelegt

2007
Gesetz zur Änderung des SGB II und des Fi-
nanzausgleichsgesetzes
 Die Beteiligung des Bundes an den Leistungen für

Unterkunft und Heizung (KdU) erhöht sich in
2007 von bislang einheitlich 29,1% auf folgende
Anteilswerte: Baden-Württemberg 35,2%, Rhein-
land-Pfalz 41,2% und in den übrigen Ländern
31,2%. In den Jahren 2008 bis 2010 ändert sich
dieser Anteil in Abhängigkeit von der Verände-
rung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften nach
folgender Formel:
BBt+1 = Δ BGt,t-1 x 0,7 + BBt

Dabei sind
Δ BGt,t-1 = (JD BGt / JD BGt-1 – 1) x 100
BBt+1 = Beteiligung des Bundes an den KdU

im Folgejahr in Prozent
BBt = Beteiligung des Bundes an den KdU

im Jahr der Feststellung in Prozent
JD BGt = jahresdurchschnittliche Anzahl der

Bedarfsgemeinschaften von der
Jahresmitte des Vorjahres bis zur
Jahresmitte des Jahres der Fest-
stellung

JD BGt-1 = jahresdurchschnittliche Anzahl der
Bedarfsgemeinschaften von der
Jahresmitte des Vorvorjahres bis
zur Jahresmitte des Vorjahres

Bei einer Veränderung der Zahl der Bedarfsge-
meinschaften um +/- 1,0% erfolgt eine Anpas-
sung des Beteiligungssatzes um +/- 0,7%. Eine
Änderung des Bundesanteils unterbleibt, wenn die
maßgebliche Veränderung der Bedarfsgemein-
schaften nicht mehr als 0,5 Prozent beträgt; die
Höhe der Beteiligung des Bundes beträgt höchs-
tens 49%.

2007 (Oktober)
Zweites Gesetz zur Änderung des SGB II – Job-
Perspektive
 Zur Eingliederung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger

mit Vermittlungshemmnissen in Arbeit können
ArbGeb bis zu 24 Monate einen Beschäftigungs-
zuschuss (Ausgleich erwartbarer Minderleistun-
gen des ArbN) und bis zu 12 Monate einen Zu-
schuss zu den sonstigen Kosten (u.a. begleitende
Qualifizierung bis zu 200 Euro/Monat) erhalten;
Voraussetzung ist: 1. der volljährige Hilfebedürf-

tige (eHB) ist seit mindestens einem Jahr arbeits-
los und seine Erwerbsmöglichkeiten sind durch
mindestens zwei weitere in seiner Person liegen-
de Vermittlungshemmnisse besonders schwer
beeinträchtigt, 2. der eHB wurde auf Grundlage
einer Eingliederungsvereinbarung mindestens 6
Monate betreut und hat Eingliederungsleistungen
erhalten, 3. eine Erwerbsfähigkeit auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt ist innerhalb der nächs-
ten 24 Monate ohne die Förderung voraussicht-
lich nicht möglich und 4. zwischen dem ArbGeb
und dem eHB wird ein (BA-versicherungsfreies)
Vollzeitarbeitsverhältnis (ausnahmsweise Teilzeit
von mindestens 50%) zu tariflicher bzw. ortsübli-
cher Entlohnung begründet; die Gewährung des
Beschäftigungszuschusses ist ein sachlicher Be-
fristungsgrund iSd TzBfG.

 Aus beihilferechtlichen Gründen werden bis Ende
März 2008 nur Arbeiten gefördert, die zusätzlich
sind und im öffentlichen Interesse liegen

 Die Höhe des Beschäftigungszuschusses richtet
sich nach der Leistungsfähigkeit des eHB (bis zu
75% des berücksichtigungsfähigen Arbeitsent-
gelts). Berücksichtigungsfähig ist das tarifliche
bzw. ortsübliche Arbeitsentgelt plus pauschalier-
tem ArbGeb-Anteil am Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrag abzüglich des Beitrags zur BA.

 Die Ablehnung der mit einem Beschäftigungszu-
schuss geförderten Arbeit ohne wichtigen Grund
zieht die entsprechenden Sanktionen des SGB II
nach sich

2008
Gesetz zur Änderung des SGB IV und anderer
Gesetze
 Die Erstattung der Aufstockungsleistungen an

den ArbGeb nach dem AtG wird künftig auch für
die Bezieher von ALG II zur Pflichtleistung

2008
Drittes Gesetz zur Änderung des SGB II und an-
derer Gesetze
 Festlegung der Höhe der Bundesbeteiligung an

den KdU in 2008 auf 28,6% (Baden-Württemberg
32,6%, Rheinland-Pfalz 38,6%)

2008
Alg II-/Sozialgeld-Verordnung
 Bereitgestellte Vollverpflegung – bspw. seitens

des ArbGeb oder bei stationärer Unterbringung
(Krankenhaus, Reha-Einrichtung) – wird in Höhe
von 35% der maßgeblichen Regelleistung (jeweils
auf Monatsbasis) als Einkommen berücksichtigt,
sofern der Wert der bereitgestellten Verpflegung
monatlich die Bagatellgrenze von derzeit 83,28 €
übersteigt (2% von 12 x 347 € (4.164 €) = zu-
mutbarer Eigenanteil im Rahmen der Belastungs-
grenze (2%) der GKV für Bezieher von Sozialhilfe
bzw. Alg II); bei einer Regelleistung von 347 €
entspricht die Bagatellgrenze einem rd. 20-
tägigen Krankenhausaufenthalt. Bei Teilverpfle-
gung entfallen von dem 35% entsprechenden Be-
trag 20% auf Frühstück und je 40% auf Mittag-
und Abendessen

 Die bisherige Regelung für die Ermittlung des an-
zurechnenden Einkommens aus selbständiger Ar-
beit wird aufgehoben; steuerrechtliche Aspekte,
die bisher ausschlaggebend für die endgültige
Einkommensberechnung waren, spielen keine
Rolle mehr (absetzbar sind nur tatsächlich geleis-
tete Ausgaben, Abschreibungen oder pauschalier-
te Ausgaben finden ebenso wenig Berücksichti-
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gung wie wirtschaftlich nicht angemessene Aus-
gaben)

2008
Siebtes Gesetz zur Änderung des SGB III und
anderer Gesetze
 58-jährige und ältere Alg II-Empfänger, die nicht

mehr unter die Regelung zum erleichterten Bezug
von Alg II fallen, sind unverzüglich in Arbeit oder
Arbeitsgelegenheit zu vermitteln und müssen sich
selbst aktiv um ihre Eingliederung in Arbeit be-
mühen. Haben sie nach Vollendung des 58. Le-
bensjahres mindestens für die Dauer von 12 Mo-
naten Leistungen der Grundsicherung für Arbeit-
suchende bezogen, ohne dass ihnen vom Träger
eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
angeboten wurde, zählen sie für die restliche
Dauer des Leistungsbezugs statistisch nicht mehr
als Arbeitslose

 Die Zwangsverrentung älterer Alg II-Empfänger
wird ausgeschlossen, solange sie nicht ihr 63.
Lebensjahr vollendet haben; langfristig begüns-
tigt – verglichen mit bisherigem, durch die so ge-
nannte »58er-Regelung« allerdings blockiertem,
Recht – sind dadurch ausschließlich Personen, die
die Voraussetzungen für eine vorgezogene Alters-
rente für Schwerbehindert erfüllen

2008 (Juli)
Gesetz zur Rentenanpassung 2008
 Die an die Rentenanpassung gekoppelte monatli-

che Eckregelleistung des SGB II steigt auf 351 €
(bisher: 347 €)

2008 (August)
Viertes SGB II-Änderungsgesetz
 Die 2007 in Kraft getretene und bis 2010 befris-

tete Regelung zur Beteiligung des Bundes an den
KdU wird bei unveränderter Anpassungsformel
entfristet

2008 (Oktober)
Gesetz zur Änderung des Bundeskindergeldge-
setzes
Die Bedingungen für den Bezug des Kinderzuschlags
werden geändert:
 Die als erste Zugangshürde eingezogene (neue)

Mindesteinkommensgrenze der Eltern sinkt auf
900 € monatlich (brutto) – für Alleinerziehende
auf 600 €

 Bei Elterneinkommen bis zur bisherigen Mindest-
einkommensgrenze wird der Zuschlag ungemin-
dert gezahlt – der Kinderzuschlag sinkt um 5 €
(bisher: 7 €) pro 10 €, um den das elterliche Ein-
kommen diese Grenze übersteigt

 Wenn kein Mitglied der BG Leistungen nach dem
SGB II bzw. SGB XII beantragt hat oder erhält
oder alle Mitglieder einer BG für den Zeitraum,
für den ein Kinderzuschlag beantragt wird, auf
Leistungen nach SGB II oder SGB XII verzichten,
werden bei der Prüfung, ob durch den Kinderzu-
schlag Hilfebedürftigkeit nach SGB II vermieden
wird (zweite Zugangshürde), Mehrbedarfe nicht
berücksichtigt

2009
Fünftes SGB II-Änderungsgesetz
 Festlegung der Höhe der Bundesbeteiligung an

den KdU in 2009 auf 25,4% (Baden-Württemberg
29,4%, Rheinland-Pfalz 35,4%)

2009
Gesetz zur Neuausrichtung arbeitsmarktpoliti-
scher Instrumente
 Erwerbsfähige HB können Zuschüsse und Darle-

hen für notwendige Anschaffungen erhalten,
wenn zu erwarten ist, dass sie durch die selb-
ständige Erwerbstätigkeit ihre HB in absehbarer
Zeit verringern oder überwinden

 Eine zugewiesene Arbeit ist nicht alleine deshalb
unzumutbar, weil sie mit der Beendigung einer
bereits ausgeübten Erwerbstätigkeit (z.B. Mini-
Job, selbständige Erwerbstätigkeit) verbunden ist
– es sei denn, es liegen begründete Anhaltspunk-
te vor, dass durch die bisherige Tätigkeit künftig
die HB beendet werden kann

 ABM werden im SGB II nicht mehr gefördert
 Ein Anspruchsübergang auf den Träger der

Grundsicherung tritt künftig auch dann ein, so-
weit Kinder unter Berücksichtigung von Kinder-
geld selbst keine SGB II-Leistungen empfangen
haben, wohl aber wegen ausgebliebener oder
nicht rechtzeitig geleisteter Unterhaltsleistung –
und damit der evtl. vollen Zurechnung des Kin-
dergeldes als Einkommen des Kindes – (höhere)
Leistungen an die restlichen Mitglieder der Haus-
haltsgemeinschaft zu erbringen sind

 Keine aufschiebende Wirkung haben künftig auch
Widerspruch und Anfechtung gegen einen Ver-
waltungsakt,
- der Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

oder Pflichten des erwerbsfähigen HB bei der
Eingliederung in Arbeit regelt (bspw. Einglie-
derungsvereinbarung per Verwaltungsakt),

- mt dem zur Beantragung einer vorrangigen
Leistung aufgefordert wird oder

- mit dem zu einem Nachkommen von Melde-
pflichten aufgefordert wird, so dass bei
Nichtbefolgung ohne wichtigen Grund Sank-
tionen Platz greifen

 Der zuständige Leistungsträger kann bei beste-
henden Zweifeln die AU eines erwerbsfähigen HB
durch den MDK der KK gegen Kostenerstattung
überprüfen lassen – unabhängig davon, ob der
HB sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist o-
der nicht

2009
Familienleistungsgesetz
 Schüler, die das 25. Lebensjahr noch nicht voll-

endet haben und die eine allgemeinbildende oder
eine andere Schule mit dem Ziel des Erwerbs ei-
nes allgemeinbilden den Schulabschlusses besu-
chen, erhalten bis zum Abschluss der 10. Jahr-
gangsstufe zum 1. August des jeweiligen Jahres
eine zusätzliche Leistung für die Schule in Höhe
von 100 €, wenn mindestens ein im Haushalt le-
bender Elternteil am 1. August des jeweiligen
Jahres Anspruch auf Leistungen zur Sicherung
des Lebensunterhalts hat. Schüler, die nicht im
Haushalt ihrer Eltern oder eines Elternteils leben,
erhalten unter den Voraussetzungen des § 22
Abs. 2a (genehmigter Umzug von unter 25-
Jährigen) die Leistung, wenn sie am 1. August
des jeweiligen Jahres Leistungen zur Sicherung
des Lebensunterhalts erhalten

2009
Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und
Stabilität in Deutschland
(»Konjunkturpaket II«)
 Erhöhung der Regelleistung für 6- bis 13-jährige

Kinder (von 60% auf 70% der Eck-Regelleistung)
durch Einführung einer dritten Altersstufe in der
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Zeit vom 01.07.2009 bis zum 31.12.2011 (dem
voraussichtlichen Vorliegen der Ergebnisse der
EVS 2008).

2009
Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung
 Die mit dem Familienleistungsgesetz eingeführte

(aber noch nicht in Kraft getretene) Regelung
zum »Schulstarterpaket« wird erweitert: Einbe-
zogen in die Leistung werden alle Schüler unter
25 Jahre (bisher: bis zur 10. Jahrgangsstufe) so-
wie der Besuch berufsbildender Schulen; ausge-
schlossen bleiben Auszubildende im dualen Sys-
tem mit Anspruch auf Ausbildungsvergütung und
ggf. Berufsausbildungsbeihilfe

 Das »Schulstarterpaket« von 100 € wird auf je-
des Kind, für das im August des jeweiligen Jahres
Anspruch auf Kinderzuschlag (§ 6a BKGG) be-
steht, ausgeweitet; die Leistung wird nicht er-
bracht, wenn ein Anspruch auf Ausbildungsvergü-
tung besteht. Der Anspruch nach dem BKGG
schließt einen gleichzeitigen Anspruch nach SGB
II aus

2009
Gesetz zur Änderung des SGB IV
 Der in unterjährigen Abschlagszahlungen fällige

Eingliederungsbeitrag der BA an den Bund (hälf-
tige Beteiligung der Beitragszahler nach SGB III
an den Eingliederungs- und entsprechenden Ver-
waltungskosten des Bundes nach SGB II) kann
bis zum jeweiligen Jahresende gestundet werden,
wenn die BA die Abschlagszahlung nur durch In-
anspruchnahme einer Liquiditätshilfe des Bundes
sicherstellen kann

2009 (1. August)
Zweite VO zur Änderung der ALG-II-VO
 Vom Einkommen minderjähriger Kinder ist eine

Pauschale von 30 € monatlich für Beiträge zu pri-
vaten Versicherungen, die nach Grund und Höhe
angemessen sind, abzuziehen, wenn der Minder-
jährige eine entsprechende Versicherung abge-
schlossen hat. Voraussetzung für den Abzug der
Versicherungspauschale vom Einkommen Minder-
jähriger ist also nicht mehr, ob der Minderjährige
mit volljährigen Hilfebedürftigen in einer Bedarfs-
gemeinschaft lebt, sondern lediglich, dass er eine
eigene Versicherung tatsächlich abgeschlossen
hat.

2010 (15. April)
Sozialversicherungs-Stabilisierungsgesetz
 Geldwerte Ansprüche, die der Altersvorsorge die-

nen und die der Inhaber aufgrund einer unwider-
ruflichen vertraglichen Vereinbarung vor Eintritt
des Ruhestandes nicht verwerten kann, rechnen
nicht zum verwertbaren Vermögen, sofern der
Wert der Ansprüche 750 € (bisher: 250 €) je
vollendetem Lebensjahr des erwerbsfähigen Hil-
febedürftigen und seines Partners nicht über-
steigt. Die Höchstbeträge belaufen sich in Abhän-
gigkeit vom Geburtsdatum auf

- 48.750 € (bisher: 16.250 €) für vor
1958 geborene Personen (65 Jahre x
750 €),

- 49.500 € (bisher: 16.500 €) für nach
1957 und vor 1964 geborene Personen
(66 Jahre x 750 €) bzw.

- 50.250 € (bisher: 16.750 €) für nach
1963 geborene Personen (67 Jahre x
750 €).

2010 (28. Mai)
Gesetz zur Abschaffung des
Finanzplanungsrates
 Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie nicht er-

werbsfähige Mitglieder ihrer Bedarfsgemeinschaft
erhalten ab 28. Mai einen Mehrbedarf, soweit im
Einzelfall ein unabweisbarer, laufender, nicht nur
einmaliger besonderer Bedarf besteht. Neben den
bisher geregelten Ansprüchen besteht damit zu-
künftig ein zusätzlicher Anspruch auf Leistungen
bei einem unabweisbaren, laufenden, nicht nur
einmaligen und besonderen Bedarf zur Deckung
des menschenwürdigen Existenzminimums. Die-
ser Anspruch entsteht aber erst bei einem län-
gerfristigen, dauerhaften Bedarf, wenn dieser so
erheblich ist, dass die Gesamtsumme der dem
Hilfebedürftigen gewährten Leistungen – ein-
schließlich der Leistungen Dritter und unter Be-
rücksichtigung von Einsparmöglichkeiten des Hil-
febedürftigen – das menschenwürdige Existenz-
minimum nicht mehr gewährleistet. Durch die
Neuregelung wird die Rechtsgrundlage für die
vom BVerfG geforderte Härtefallregelung im SGB
II geschaffen.

2010 (1. Juni)
Dritte VO zur Änderung der ALG-II-VO
 Einnahmen von unter 25-jährigen Schülern aus

Erwerbstätigkeiten, die während der Schulferien
für höchstens vier Wochen im Kalenderjahr aus-
geübt werden, sind nicht als Einkommen zu be-
rücksichtigen, soweit sie einen Betrag von 1.200
€ nicht übersteigen. Die Ausnahmeregelung gilt
nicht für Schüler, die einen Anspruch auf Ausbil-
dungsvergütung haben.

2010 (22. Juli)
Gesetz zur Änderung des GG
 Nach dem Urteil des BVerfG vom 20.12.2007

handelt es sich bei den Arbeitsgemeinschaften
des SGB II um eine vom GG nicht zugelassene
Form der Mischverwaltung. Die Verfassung wird
um einen neuen Artikel 91e ergänzt, der eine
verfassungsrechtliche Grundlage für die Fortset-
zung der Aufgabewahrnehmung der SGB II-
Leistungsträger in gemeinsamen Einrichtungen
schafft. Dadurch wird eine Ausnahme vom Verbot
der Mischverwaltung für das Gebiet der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende eingeführt. Eine be-
grenzte Anzahl von kommunalen Trägern kann
als alleinige Träger der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende zugelassen werden. Die Zulassung
erfolgt auf Antrag des kommunalen Trägers und
bedarf der Zustimmung der obersten Landesbe-
hörde. Der Bund beteiligt sich an den Ausgaben
der Optionskommunen insoweit, als diese nach
dem SGB II vom Bund zu tragen sind. Das Nähe-
re dazu wird durch ein Bundesgesetz geregelt,
das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.

2011
Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation
der Grundsicherung für Arbeitsuchende
 Die Träger der Grundsicherung – BA und Kom-

munen – bilden im Gebiet jedes kommunalen
Trägers eine gemeinsame Einrichtung (Jobcen-
ter); die gemeinsame Einrichtung wird selbst
nicht zum Träger der Grundsicherung. Die Träger
können die Zusammenlegung mehrerer Jobcenter
zu einem Jobcenter vereinbaren. Die Rechtsauf-
sicht obliegt dem BMAS. Entscheidungsträger der
Jobcenter sind der Geschäftsführer und – als
oberste Dienstbehörde – die Trägerversamm-



Arbeitnehmerkammer Bremen Sozialpolitische Chronik - Fürsorge

21

lung; die Trägerversammlung (idR je 3 Vertreter
der Träger) beruft die Mitglieder des örtlichen
Beirats auf Vorschlag der Beteiligten des örtli-
chen Arbeitsmarktes (v.a. Vertreter der ArbGeb
und ArbN, der Träger der freien Wohlfahrtspflege,
der Kammern und berufsständischen Organisati-
onen). Auf Landesebene werden Kooperations-
ausschüsse gebildet (zuständige oberste Landes-
behörde und BMAS mit je 3 Mitgliedern) und auf
Bundesebene wird beim BMAS ein Bund-Länder-
Ausschuss (Länder, kommunale Spitzenverbände
und BA) eingerichtet. – Die Jobcenter nehmen
die Aufgaben in eigenem Namen für die Träger
wahr. Den Trägern steht allerdings das Wei-
sungsrecht über die von ihnen zu erbringenden
Leistungen zu; auch die Verantwortung für die
rechtmäßige Leistungserbringung liegt jeweils bei
den Trägern. Das im Jobcenter tätige Personal
bleibt bei seinem jeweiligen Dienstherrn beschäf-
tigt. Abgesehen von der Begründung und Been-
digung von Beschäftigungsverhältnissen erhält
der Geschäftsführer gesetzliche Dienstsherrn-
und Arbeitgeberkompetenzen.

 Optionskommunen werden zur Dauereinrichtung
(bisher: befristete Experimentierklausel bis Ende
2010) und die maximale Anzahl zugelassener
kommunaler Träger wird auf ein Viertel der zum
Antragszeitpunkt bestehenden Aufgabenträger
erhöht (bisher: 69, künftig max. 110); eine ge-
trennte Aufgabenwahrnehmung (bisher 23 Fälle)
ist künftig nicht mehr möglich (Übergangsfrist bis
Ende 2011). Auch die zugelassenen kommunalen
Träger führen die Bezeichnung Jobcenter. Die
Optionskommunen stehen unter Rechtsaufsicht
der obersten Landesbehörde – diese wiederum
unterliegen der Rechtsaufsicht des Bundes
(BMAS).

 Für die Feststellung der Erwerbsfähigkeit des Hil-
febedürftigen bleibt die AA zuständig. Der Ent-
scheidung können widersprechen: 1. der kom-
munale Träger, 2. ein anderer Träger, der bei
voller Erwerbsminderung zuständig wäre, oder 3.
die Krankenkasse, die bei Erwerbsfähigkeit Leis-
tungen der Krankenversicherung zu erbringen
hätte. Im Widerspruchsfall entscheidet die AA,
nachdem sie eine gutachterliche Stellungnahme
eingeholt hat. Die gutachterliche Stellungnahme
erstellt der zuständige Träger der RV (Sozialme-
dizinischer Dienst). Die AA ist bei der Entschei-
dung über den Widerspruch an die gutachterliche
Stellungnahme gebunden.

 Die AA entscheidet letztverantwortlich über Be-
stehen und Umfang der Hilfebedürftigkeit aller
Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft (unter Zu-
grundelegung der Feststellung des kommunalen
Trägers zur Höhe der angemessenen KdU) und
auch über deren Leistungsberechtigung.

2011
Haushaltsbegleitgesetz 2011
 Der bisher anrechnungsfreie Betrag des Elternge-

ldes (300 € bzw. 150 €) wird bei der Ermittlung
aufstockender Fürsorgeleistungen sowie beim Ki-
Zu (§ 6a BKGG) in voller Höhe berücksichtigt
(geregelt im BEEG). Ausnahme: BezieherInnen
von Leistungen der Grundsicherung oder des Ki-
Zu, die vor der Geburt erwerbstätig waren, erhal-
ten einen Elterngeldfreibetrag. In diesen Fällen
bleibt das Elterngeld in Höhe des in den 12 Ka-
lendermonaten vor der Geburt durchschnittlich
erzielten Erwerbseinkommens bis zu einem Be-
trag von maximal 300 € bzw. 150 € unberück-
sichtigt. Anders als bisher (300 € pro Kind) gilt

der anrechnungsfreie Maximalbetrag künftig auch
im Falle von Mehrlingsgeburten.

 Der befristete Zuschlag zum Alg II wird abge-
schafft.

2011
GKV-FinG
 Auch für Personen, die alleine wegen der Zahlung

des (durchschnittlichen) Zusatzbeitrages zur GKV
hilfebedürftig würden, zahlt die BA den Zusatz-
beitrag in der erforderlichen (Hilfebedürftigkeit
gerade vermeidenden) Höhe. Die Aufwendungen
hierfür erhält die BA – ebenso wie die entspre-
chenden Aufwendungen für die ALG-II-Bezieher –
aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds
erstattet.

2011
Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und
zur Änderung des SGB II und SGB XII
1. Änderung des SGB II
 Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll Leis-

tungsberechtigten die Führung eines Lebens er-
möglichen, das der Würde des Menschen ent-
spricht. Die nunmehr auch ins SGB II übernom-
mene Vorschrift lehnt sich an die bereits beste-
hende Regelung im SGB XII an.

 Alg II und Sozialgeld umfassen jeweils den Re-
gelbedarf, Mehrbedarfe und den Bedarf für Un-
terkunft und Heizung (KdU).

 Die Leistungen der Grundsicherung sind künftig
(auch) insbesondere darauf auszurichten, dass
Anreize zur Aufnahme und Ausübung einer Er-
werbstätigkeit geschaffen und aufrecht erhalten
werden. Dieses Ziel wird vorrangig durch Freibe-
träge für Erwerbseinkommen verfolgt.

 Der Begriff „Hilfebedürftiger“ wird durch den Be-
griff „leistungsberechtigte Person“ und der Begriff
„Regelleistung“ durch den Begriff „Regelbedarf“
ersetzt.

 Die kreisfreien Städte und Kreise sind Träger fol-
gender Leistungen: (a) erforderliche Leistungen
zur Eingliederung in Arbeit durch Betreuung min-
derjähriger oder behinderter Kinder oder häusli-
che Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung,
psychosoziale Betreuung oder Suchtberatung, (b)
KdU, (c) Erstausstattung für Wohnung einschließ-
lich Haushaltsgeräten, für Bekleidung sowie Erst-
ausstattung bei Schwangerschaft und Geburt, (d)
KdU-Zuschuss für Auszubildende und (e) Auf-
wendungen für Schulausflüge und mehrtägige
Klassenfahrten.

 Leistungen nach SGB II werden bis zum Ende des
Monats, in dem die (Regel-) Altersgrenze erreicht
wird, erbracht (bisher: bis zum Tag des Erreichen
der Altersgrenze).

 Als neuer Mehrbedarfstatbestand wird die de-
zentrale Warmwassererzeugung eingeführt (bei
zentral bereit gestelltem Warmwasser ist der Be-
darf über die KdU gedeckt). Der Mehrbedarf be-
wegt sich zwischen 0,8% und 2,3% der jeweili-
gen Regelbedarfsstufe (RS).

 Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und
kulturellen Leben in der Gemeinschaft (BuT)
werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert
anerkannt (bedarfsauslösend und bedürftigkeits-
abhängig). Bedarfe für Bildung werden nur bei
Personen berücksichtigt, wenn sie das 25. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben, eine allge-
mein- oder berufsbildende Schule besuchen und
keine Ausbildungsvergütung erhalten (Schülerin-
nen und Schüler). Entsprechende Regelungen
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gelten für Beziehende von KiZu und Wog. Im
einzelnen sind dies:
(1) Schulausflüge und (wie bisher schon) mehr-
tägige Klassenfahrten (G/D = personalisierter
Gutschein oder Direktzahlungen an Anbieter) in
Höhe der tatsächlichen Aufwendungen (Aufwen-
dungen im Sinne dieser Vorschrift sind nur dieje-
nigen, die von der Schule selbst unmittelbar ver-
anlasst sind – also nicht z.B. Taschengeld); die
Regelung gilt auch für Kinder in Kindertagesein-
richtungen,
(2) Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf als
Geldleistung in Höhe von 70 EUR zum 01. August
und 30 EUR zum 01. Februar (bisher: „Schulbe-
darfspaket“ von 100 EUR zum 01. August nur im
Falle des Bezugs von SGB-II-Leistungen bzw. von
KiZu) – erstmals zum 01. August 2011,
(3) bei Schülerinnen und Schülern, die für den
Besuch der nächstgelegenen Schule des gewähl-
ten Bildungsgangs auf Schülerbeförderung ange-
wiesen sind, die dafür erforderlichen tatsächli-
chen Aufwendungen, soweit sie nicht von Dritten
übernommen werden und es der leistungsberech-
tigten Person nicht zugemutet werden kann, die
Aufwendungen aus dem Regelbedarf zu bestrei-
ten (betrifft im Wesentlichen Schüler der Sek II)
als Geldleistung,
(4) schulische Angebote ergänzende angemesse-
ne Lernförderung („Nachhilfe“), soweit diese ge-
eignet und zusätzlich erforderlich ist (unmittelba-
re schulische Angebote haben in jedem Fall Vor-
rang), um die nach den schulrechtlichen Bestim-
mungen festgelegten wesentlichen Lernziele zu
erreichen (G/D); Verbesserungen zum Erreichen
einer besseren Schulartempfehlung stellen re-
gelmäßig keinen Grund für Lernförderung dar,
(5) Mehraufwendungen (Aufwendungen, die über
den Betrag von 1 EUR pro Mittagessen hinausge-
hen) für schulisches Mittagsessen (Gemein-
schaftsverpflegung) bzw. Mittagessen in Kinder-
tageseinrichtungen bzw. Kindertagespflege
(G/D),
(6) für Minderjährige Bedarf zur Teilhabe am so-
zialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft
in Höhe von 10 EUR monatlich (G/D) für
(a) Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport,
Spiel, Kultur und Geselligkeit,
(b) Unterricht in künstlerischen Fächern (zum
Beispiel Musikunterricht) und vergleichbare ange-
leitete Aktivitäten der kulturellen Bildung und
(c) die Teilnahme an Freizeiten.
Die Aufzählung ist abschließend und beinhaltet
keine Fahrkosten.
Die durch personalisierte Gutscheine bzw. Direkt-
zahlungen an Anbieter (G/D) gedeckten Leistun-
gen gelten mit Ausgabe des Gutscheins bzw. mit
der Direktzahlung an den Anbieter als erbracht.
Auch für SGB-II-Leistungsbeziehende ist für alle
BuT-Leistungen mit Ausnahme der Ausstattung
mit persönlichem Schulbedarf (2) ein (separater)
Antrag erforderlich.

 Um die bisherige Reihenfolge der Berechnung des
Leistungsanspruchs durch Aufteilung von Ein-
kommen und Vermögen erst auf Regelbedarfe,
Mehrbedarfe und dann auf KdU-Bedarfe beizube-
halten, wird sichergestellt, dass sich die Bedarfs-
anteilsmethode (d.h.: Ist in einer Bedarfsgemein-
schaft nicht der gesamte Bedarf aus eigenen
Kräften und Mitteln gedeckt, gilt jede Person der
Bedarfsgemeinschaft im Verhältnis des eigenen –
bei Kindern: (ohne BuT) ungedeckten – Bedarfs
zum Gesamtbedarf als leistungsberechtigt) nur
auf die bereits bislang geregelten Bedarfe (also

ohne Leistungen für BuT) bezieht. Dies bewirkt,
dass BuT-Leistungen auch dann noch zu leisten
sind, wenn keine weitere Person leistungsberech-
tigt ist, der Bedarf für BuT jedoch noch nicht
(vollständig) gedeckt ist. Kinder, bei denen nur
der BuT-Bedarf nicht gedeckt ist, erhalten diese
Leistungen somit auch dann, wenn sie mit Perso-
nen in einem Haushalt zusammenleben, mit de-
nen sie nur deshalb keine SGB-II-
Bedarfsgemeinschaft bilden, weil diese auf Grund
des zu berücksichtigenden Einkommens oder
Vermögens selbst nicht leistungsberechtigt sind.
Über die Deckung des Regel-, Mehr- und KdU-
Bedarfs hinausgehendes zu berücksichtigendes
Einkommen (und Vermögen) mindert den Leis-
tungsanspruch für BuT (bei mehreren Kindern
kopfanteilig). – Entsprechend deckt anrechenba-
res Einkommen und Vermögen zunächst den Re-
gelbedarf sowie einen evtl. Mehrbedarf und (wie
bisher) erst danach den KdU-Bedarf. Sind nur
noch BuT-Leistungen zu erbringen, deckt weite-
res zu berücksichtigendes Einkommen und Ver-
mögen diese Bedarfe in folgender Reihenfolge:
(1) Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahr-
ten, (2) Ausstattung mit persönlichem Schulbe-
darf, (3) Schülerbeförderung, (4) angemessene
Lernförderung („Nachhilfe“), (5) Mehraufwen-
dungen für schulisches Mittagsessen, (6) Bedarf
zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in
der Gemeinschaft; die Kosten trägt der Bund –
mit Ausnahme der Kosten für mehrtägige Klas-
senfahrten (kommunalen Träger).

 Es wird klargestellt, dass nur erwerbsfähige Leis-
tungsberechtigte bei unerlaubter Ortsabwesen-
heit (Aufenthalt außerhalb des zeit- und ortsna-
hen Bereiches) ihren Leistungsanspruch verlie-
ren. Weitere Voraussetzung ist, dass sie für Ein-
gliederungsleistungen nicht zur Verfügung ste-
hen. Damit benötigen Leistungsberechtigte, die
vorübergehend und mit Einverständnis des Trä-
gers ausnahmsweise keine Eingliederungsbemü-
hungen nachzuweisen haben (bspw. in Vollzeit
Beschäftigte oder nicht erwerbsfähige Personen)
keine besondere Zustimmung zur Ortsabwesen-
heit. – Ansonsten ist bei Vorliegen eines wichti-
gen Grundes die Zustimmung zu erteilen (sofern
die Eingliederung in Arbeit nicht beeinträchtigt
wird); ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor
bei
(a) Teilnahme an einer ärztlich verordneten Maß-
nahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabili-
tation,
(b) Teilnahme an einer Veranstaltung, die staats-
politischen, kirchlichen oder gewerkschaftlichen
Zwecken dient oder sonst im öffentlichen Inte-
resse liegt oder
(c) Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit.
Die Zustimmung kann auch ohne Vorliegen eines
wichtigen Grundes für die Dauer von idR höchs-
tens drei Wochen im Jahr erteilt werden.

 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tä-
tigkeit und Übungsleiter bleiben als Einkommen
bis zu 175 EUR monatlich anrechnungsfrei.

 Die Hinzuverdienstregelung (Erwerbstätigen-
Freibetrag – E-FB) wird für ab April 2011 zuflie-
ßendes Erwerbseinkommen wie folgt geändert:
Vom Erwerbseinkommen zwischen mehr als 800
EUR und 1.000 EUR bleiben 20% (bisher: 10%)
anrechnungsfrei; für die Betragsspanne zwischen
mehr als 1.000 EUR und 1.200 EUR (bzw. 1.500
EUR für Leistungsberechtigte mit Kind) bleiben
wie bisher 10% anrechnungsfrei. Der maximal
anrechnungsfreie E-FB für Kinderlose steigt damit
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auf 300 EUR (bisher: 280 EUR) – für Leistungs-
berechtigte mit Kind steigt der Maximalbetrag
auf 330 EUR (bisher: 310 EUR).

 Leistungsberechtigte sind nicht (mehr) verpflich-
tet Wog oder KiZu (oder eine Altersrente vor
Vollendung des 63. Lebensjahres) in Anspruch zu
nehmen, wenn dadurch nicht die Hilfebedürftig-
keit aller Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft für
einen zusammenhängenden Zeitraum von min-
destens drei Monaten beseitigt würde.

 Per Rechtsverordnung ist zu regeln, welche mo-
natlichen Beträge für einzelne BuT-Bedarfe bei
Prüfung der Hilfebedürftigkeit zu berücksichtigen
sind, welcher Anteil des maßgebenden Regelbe-
darfs bei der Bemessung des Bedarfs für ein in
schulischer Verantwortung angebotenes Mittags-
essen zu Grunde zu legen ist und wie lange und
unter welchen Voraussetzungen sich erwerbsfä-
hige Leistungsberechtigte außerhalb eines näher
zu bestimmenden zeit- und ortsnahen Bereiches
aufhalten dürfen, ohne Ansprüche auf Leistungen
nach SGB II zu verlieren.

 Der Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunter-
halts (der nunmehr auch die Erzeugung von
Warmwasser umfasst) beträgt ab 01.01.2011 für
(a) Personen, die allein stehend oder allein erzie-
hend sind oder deren Partner minderjährig ist,
364 EUR (Regelbedarfsstufe (RS) 1),
(b) sonstige (erwerbsfähige) Angehörige der Be-
darfsgemeinschaft (a) soweit sie das 18. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben 275 EUR [Besitz-
schutz: 287 EUR] (RS 4) und (b) in den übrigen
Fällen 291 EUR (RS 3 – v. a. Jungerwachsene im
Haushalt ihrer Eltern sowie (auch minderjährige)
Personen im Alter von unter 25 Jahren, die ohne
Zusicherung des zuständigen kommunalen Trä-
gers umziehen),
(c) volljährig Partner einer Bedarfsgemeinschaft
jeweils 328 EUR (RS 2).
Der Regelbedarf von Kindern (im nicht erwerbs-
fähigen Alter) beträgt
(d) im Alter von unter 6 Jahren 213 EUR [Besitz-
schutz: 215 EUR] (RS 6),
(e) im Alter zwischen 6 und 13 Jahren 242 EUR
[Besitzschutz: 251 EUR] (RS 5) und
(f) im Alter von 14 Jahren 275 EUR [Besitz-
schutz: 287 EUR] (RS 4).

 Die kommunalen Träger können von einer Kos-
tensenkungsaufforderung absehen, wenn die Be-
rücksichtigung der unangemessen hohen KdU-
Aufwendungen als Bedarf geringere Aufwendun-
gen verursacht als bei einem Wohnungswechsel
entstehen würden (z.B. durch Übernahme der
Mietkaution, der Aufwendungen für einen Um-
zugswagen und die Verpflegung der Helfer). Die
Neuregelung dient ausschließlich den Interessen
der kommunalen Träger und begründet keine
subjektiven Rechte zugunsten der Leistungsbe-
rechtigten.

 Die Länder können die Kreise und kreisfreien
Städte durch Gesetz ermächtigen oder verpflich-
ten, durch Satzung zu bestimmen, welche KdU-
Aufwendungen in ihrem Gebiet angemessen sind
(Grenzwerte oder Pauschalen). Die Bestimmung
der angemessenen KdU-Aufwendungen soll die
Verhältnisse des einfachen Standards auf dem
örtlichen Wohnungsmarkt abbilden. Die Länder
können die Kreise und kreisfreien Städte auch
ermächtigen, den Bedarf für Unterkunft und Hei-
zung in ihrem Gebiet durch eine monatliche Pau-
schale zu berücksichtigen (eine vergleichbare
Regelung findet sich bereits im SGB XII), wenn
auf dem örtlichen Wohnungsmarkt ausreichend

freier Wohnraum verfügbar ist. Bei der Bemes-
sung der Pauschale sind die persönlichen und
familiären Verhältnisse, die Größe und Beschaf-
fenheit der Wohnung, die vorhandene Heizmög-
lichkeit und die örtlichen Gegebenheiten zu be-
rücksichtigen. In der Satzung sind Regelungen
für den Fall vorzusehen, dass die Pauschalierung
im Einzelfall zu unzumutbaren Ergebnissen führt.
In der Satzung ist zu bestimmen,
(1) welche Wohnfläche entsprechend der Struk-
tur des örtlichen Wohnungsmarktes als angemes-
sen anerkannt wird und
(2) in welcher Höhe Aufwendungen für die Unter-
kunft als angemessen anerkannt werden.
In der Satzung kann auch die Höhe des als an-
gemessen anerkannten Verbrauchswertes oder
der als angemessen anerkannten Aufwendungen
für die Heizung bestimmt werden. Die kommuna-
len Träger können eine Quadratmeterhöchstmie-
te oder eine Gesamtangemessenheitsgrenze un-
ter Berücksichtigung sowohl des Unterkunfts- als
auch des Heizungsbedarfs festsetzen (Bruttowa-
rmmietenkonzept). Um die Verhältnisse des ein-
fachen im unteren Marktsegment liegenden
Standards auf dem örtlichen Wohnungsmarkt
realitätsgerecht abzubilden, können die Kreise
und kreisfreien Städte ihr Gebiet in mehrere Ver-
gleichsräume unterteilen, für die sie jeweils eige-
ne Angemessenheitswerte bestimmen. In der
Satzung soll für Personen mit einem besonderen
KdU-Bedarf eine Sonderregelung getroffen wer-
den. – Bei Festsetzung eines Angemessenheits-
wertes für den Unterkunfts- und gegebenenfalls
auch den Heizkostenbedarf durch Satzung sind
die konkreten Umstände des Einzelfalles nur noch
zu prüfen, wenn die festgesetzten Angemessen-
heitswerte überschritten werden. Ist beispiels-
weise die regionale Varianz der KdU-
Aufwendungen gering, können sich bei bedarfs-
deckender Pauschalierung anfallende Bedarfs-
überdeckungen mit den gleichzeitig entstehenden
Verwaltungskosteneinsparungen ausgleichen.

 Der Bedarf für mehrtägige Klassenfahrten wird
gestrichen (und dem Bedarf für Bildung und Teil-
habe zugeordnet). Neu aufgenommen in den aus
Bundesmitteln finanzierten begrenzten Katalog
einmaliger Leistungen werden Anschaffung und
Reparatur von orthopädischen Schuhen, Repara-
turen von therapeutischen Geräten und Ausrüs-
tungen sowie die Miete von therapeutischen Ge-
räten.

 Für Fälle, in denen ausnahmsweise an Auszubil-
dende ergänzende Leistungen der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende zu erbringen sind, wird
klargestellt, dass diese Leistungen nicht als ALG
II gelten. Damit wird sichergestellt, dass durch
die Leistungen keine Sozialversicherungspflicht
eintritt. Soweit die notwendige KV und PV Auszu-
bildender nicht bereits anderweitig schergestellt
ist, kommen Darlehen in Betracht. Erstmals wird
der Anspruch Auszubildender auf Mehrbedarfe
gesetzlich geregelt. Der Anspruch gilt außerdem
auch für den Erstausstattungsbedarf bei Schwan-
gerschaft und Geburt. Der Leistungsanspruch er-
streckt sich nunmehr auch auf Auszubildende, die
zwar grundsätzlich einen Anspruch auf Ausbil-
dungsförderung haben, jedoch wegen in der Aus-
bildungsförderung berücksichtigten Einkommens
oder Vermögens (eigenes bzw. das der Eltern)
der Höhe nach keinen Anspruch haben.

 Das Sanktionsregime wird neu strukturiert.
(1) Eine Pflichtverletzung liegt vor, wenn er-
werbsfähige Leistungsberechtigte trotz schriftli-
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cher Belehrung über die Rechtsfolgen oder (neu)
allein in deren Kenntnis (der Nachweis über eine
schriftliche Rechtsfolgenbelehrung muss in die-
sem Fall nicht mehr geführt werden) und ohne
wichtigen Grund
(a) sich weigern, in der Eingliederungsvereinba-
rung (oder in dem sie bei Nichteinigung erset-
zenden Verwaltungsakt) festgelegte Pflichten zu
erfüllen, insbesondere in ausreichendem Umfang
Eigenbemühungen nachzuweisen,
(b) sich weigern, eine zumutbare Arbeit, Ausbil-
dung, Arbeitsgelegenheit, eine mit einem Be-
schäftigungszuschuss geförderte Arbeit aufzu-
nehmen, fortzuführen oder deren Anbahnung
durch ihr Verhalten verhindern,
(c) eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung
in Arbeit nicht antreten, abbrechen oder Anlass
für den Abbruch gegeben haben.
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte verletzen ih-
re Pflichten auch, wenn
(d) sie nach Vollendung des 18. Lebensjahres ihr
Einkommen oder Vermögen in der Absicht ver-
mindert haben, die Voraussetzungen für die Ge-
währung oder Erhöhung des Alg II herbeizufüh-
ren,
(e) sie trotz Belehrung über die Rechtsfolgen ihr
unwirtschaftliches Verhalten fortsetzen,
(f) ihr Anspruch auf Alg ruht oder erloschen ist,
weil die AA den Eintritt einer Sperrzeit oder das
Erlöschen des Anspruchs nach den Vorschriften
des SGB III festgestellt hat oder
(g) sie die im SGB III genannten Voraussetzun-
gen für den Eintritt einer Sperrzeit erfüllen, die
das Ruhen oder Erlöschen eines Anspruchs auf
Alg begründen.
(2) Als Rechtsfolge einer Pflichtverletzung nach
(1) mindert sich das Alg II in einer ersten Stufe
um 30% des maßgebenden Regelbedarfs; bei der
ersten wiederholten Pflichtverletzung mindert
sich das Alg II um 60% des maßgebenden Regel-
bedarfs. Bei jeder weiteren Pflichtverletzung
mindert sich das Alg II um 100%. – Die Rechts-
folgen gelten in den Fällen (d) und (e) auch für
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte. – Eine
wiederholte Pflichtverletzung liegt nur vor, wenn
bereits zuvor eine Minderung festgestellt wurde.
Eine wiederholte Pflichtverletzung liegt nicht vor,
wenn der Beginn des vorangegangenen Sankti-
onszeitraums länger als ein Jahr zurückliegt. Er-
klären sich erwerbsfähige Sanktionierte nachträg-
lich bereit, ihren Pflichten nachzukommen, kann
der Träger die Minderung ab diesem Zeitpunkt
auf 60% des für sie maßgebenden Regelbedarfs
begrenzen. – Bei erwerbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten, die das 25. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben, ist das Alg II bei einer Pflicht-
verletzung nach (1) auf den KdU-Bedarf be-
schränkt. Bei wiederholter Pflichtverletzung min-
dert sich das Alg II um 100%. Erklären sich so
Sanktionierte nachträglich bereit, ihren Pflichten
nachzukommen, kann der Träger unter Berück-
sichtigung aller Umstände des Einzelfalles ab die-
sem Zeitpunkt wieder KdU-Bedarfe berücksichti-
gen. – Bei einer Minderung des Alg II um mehr
als 30% des maßgebenden Regelbedarfs kann
(leben minderjährige Kinder in der Bedarfsge-
meinschaft: muss) der Träger auf Antrag in an-
gemessenem Umfang ergänzende Sachleistungen
oder geldwerte Leistungen erbringen. Bei einer
Minderung des Alg II um mindestens 60% des für
den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten maß-
gebenden Regelbedarfs soll das Alg II des Sank-
tionierten, soweit es für den KdU-Bedarf erbracht

wird, an den Vermieter oder andere Empfangsbe-
rechtigte gezahlt werden.
(3) Der Auszahlungsanspruch mindert sich kraft
Gesetzes mit Beginn des Kalendermonats, der
auf das Wirksamwerden des Verwaltungsaktes
folgt, der die Pflichtverletzung und den Umfang
der Minderung der Leistung feststellt. In den Fäl-
len nach (f) tritt die Minderung mit Beginn der
Sperrzeit oder dem Erlöschen des Anspruchs
nach SGB III ein. Die Minderung dauert drei Mo-
nate. Bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten,
die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben, kann der Träger die Minderung des Auszah-
lungsanspruches in Höhe des Regel- und Mehr-
bedarfs unter Berücksichtigung aller Umstände
des Einzelfalls auf sechs Wochen verkürzen. Die
Feststellung der Minderung ist nur innerhalb von
drei Monaten ab Kenntnis der Tatsachen zulässig,
die eine Minderung begründen würden. Während
der Minderung des Auszahlungsanspruchs be-
steht kein Anspruch auf ergänzende Hilfe zum
Lebensunterhalt nach SGB XII.
(4) Kommen Leistungsberechtigte ohne wichtigen
Grund trotz schriftlicher Belehrung über die
Rechtsfolgen einer Aufforderung des zuständigen
Trägers, sich bei ihm zu melden oder bei einem
ärztlichen oder psychologischen Untersuchungs-
termin zu erscheinen, nicht nach (Meldever-
säumnis), mindert sich das Alg II jeweils um
10% des maßgebenden Regelbedarfs; die bishe-
rige Regelung bei wiederholter Pflichtverletzung
(kumulative Leistungskürzung) wird gestrichen.
Der schriftlichen Belehrung steht die Kenntnis der
Rechtfolgen gleich. Die Minderung wegen Melde-
versäumnisses tritt zu einer evtl. Minderung nach
(2) hinzu.

 Darlehen werden u.a. nur noch erbracht, wenn
der Bedarf nicht durch das Schonvermögen, das
nicht der Altersvorsorge dient (das sind: Grund-
freibetrag für Partner in Paarhaushalten, Grund-
freibetrag für minderjährige Kinder sowie Anspar-
freibetrag) gedeckt werden kann.

 Der Ersatzanspruch (bei sozialwidriger Herbeifüh-
rung der Voraussetzungen der Leistungsgewäh-
rung) des Trägers der Grundsicherung wie auch
die Erbenhaftung beschränkt sich künftig nicht
mehr auf die passiven Leistungen, sondern um-
fasst das gesamte Leistungsspektrum des SGB II.

 Die bisherige Rundungsregel ist entbehrlich und
deshalb zu streichen. Künftig sollen nur noch die
Regelbedarfe gerundet werden.

 Die Bundesbeteiligung an den KdU (insgesamt
höchstens 49%) beträgt in den Jahren 2011 bis
2013 in Baden-Württemberg 34,4%, in Rhein-
land-Pfalz 40,4% und in den übrigen Ländern
30,4%; ab 2014 beträgt der Bundesanteil 31,6%
(BW), 37,6% (RP) bzw. 27,6% (übrige Länder).
Diese Prozentsätze erhöhen sich um den Wert
(Prozentsatz), der sich ergibt, wenn die BuT-
Gesamtausgaben des abgeschlossenen Vorjahres
nach SGB II und BKGG durch die KdU-
Gesamtausgaben des abgeschlossenen Vorjahres
geteilt und mit 100 multipliziert werden. Bis 2013
beträgt dieser Wert 5,4 Prozentpunkte (damit
sollen die Ausgaben für das BuT-Paket im SGB II
sowie BKGG gedeckt werden).

2. Alg II/Sozialgeld-VO
Bei der Prüfung der Hilfebedürftigkeit ist zu Grunde zu
legen:
 Für Schulausflüge ein Betrag von 3 EUR monat-

lich (der Bedarf selbst wird in Höhe der tatsächli-
chen Aufwendungen berücksichtigt).
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 Für mehrtägigen Klassenfahrten monatlich der
Betrag, der sich bei der Teilung der Aufwendun-
gen, die für die mehrtägige Klassenfahrt entste-
hen, auf einen Zeitraum von sechs Monaten ab
Beginn des auf den Antrag folgenden Monats
ergibt. Damit verbleibt es bei der bisherigen Be-
trachtung für den Anspruch auf Leistungen für
die mehrtägige Klassenfahrt, wonach ein An-
spruch nur besteht, soweit der Bedarf für die
Klassenfahrt innerhalb von sechs Monaten nicht
durch Einkommen gedeckt werden kann. Für die
ersparten häuslichen Verbrauchsausgaben bei
Inanspruchnahme gemeinschaftlicher Mittagsver-
pflegung 1 EUR (Betrag geregelt im RBEG).

2012 (April)
Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungs-
chancen am Arbeitsmarkt (Art. 5)
 Bei den Leistungsgrundsätzen wird die Nachran-

gigkeit von Arbeitsgelegenheiten betont. Diese
sind künftig lediglich für diejenigen erwerbsfähi-
gen Leistungsberechtigten einzusetzen, die keine
Chance auf eine Eingliederung in den allgemeinen
Arbeitsmarkt haben.

 Im Unterschied zur bisherigen Systematik wird
die Förderung von Berufsorientierungsmaßnah-
men auch für junge Menschen aus dem Rechts-
kreis SGB II künftig aus Beitragsmitteln finanziert
und damit in die Zuständigkeit der BA als Träger
der Arbeitsförderung überführt.

 Die Instrumente der öffentlich geförderten Be-
schäftigung werden zu zwei Instrumenten zu-
sammengefasst. Gefördert werden (a) Arbeitsge-
legenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (al-
so nicht mehr in der Entgeltvariante) und (b) Ar-
beitsverhältnisse von zugewiesenen Leistungsbe-
rechtigten durch Zuschüsse an deren ArbGeb
(bisher: Beschäftigungszuschuss bzw. Arbeitsge-
legenheiten in der Entgeltvariante). Eine Integra-
tion in den allgemeinen Arbeitsmarkt steht im
Vordergrund. Künftig sollen daher vor dem Ein-
satz von Arbeitsgelegenheiten und der Förderung
von Arbeitsverhältnissen die Pflichtleistung der
Vermittlung sowie die Ermessensleistungen zur
Eingliederung, die auf eine unmittelbare Integra-
tion in den allgemeinen Arbeitsmarkt zielen, vor-
rangig genutzt werden. Zudem wird die individu-
elle Zuweisungsdauer in Arbeitsgelegenheiten auf
insgesamt 24 Monate innerhalb eines Zeitraums
von fünf Jahren begrenzt (gilt für Zuweisungen
nach Inkrafttreten der Neuregelung). – Die För-
derung von Arbeitsverhältnissen erfolgt in Ab-
hängigkeit von der individuellen Leistungsfähig-
keit bis zu 75% des berücksichtigungsfähigen Ar-
beitsentgelts (das sind das zu zahlende Arbeits-
entgelt ohne einmalig gezahltes Arbeitsentgelt
sowie der pauschalierte Anteil des ArbGeb am
Gesamt-SV-Beitrag abzüglich des Beitrags zur
BA) und – bezogen auf die geförderte Person –
höchstens für eine Dauer von 24 Monaten inner-
halb eines Zeitraums von 5 Jahren. Die BA soll
Zugewiesene umgehend abberufen, wenn sie
diese in Arbeit oder Ausbildung vermitteln kann;
Zugewiesene können ihrerseits das Arbeitsver-
hältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist be-
enden, wenn sie eine Arbeit oder Ausbildung auf-
nehmen.

Im Rahmen der freien Förderung wird das Aufsto-
ckungs- und Umgehungsverbot („Maßnahmen dürfen
gesetzliche Leistungen nicht umgehen oder aufsto-
cken“) für den Personenkreis der Langzeitarbeitslosen
vollständig aufgehoben (bisher nur für Langzeitar-
beitslose, bei denen in angemessener Zeit von in der

Regel sechs Monaten nicht mit Aussicht auf Erfolg auf
einzelne Gesetzesgrundlagen des SGB II oder SGB III
zurückgegriffen werden kann); das Aufstockungs-
und Umgehungsverbots wird auch für erwerbsfähige
unter 25jährige Leistungsberechtigte aufgehoben, de-
ren berufliche Eingliederung auf Grund von schwer-
wiegenden Vermittlungshemmnissen besonders er-
schwert ist.


